
  4. Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Oktober 2004 (GBl. 
S. 771),

  5. Artikel  3  der  Verordnung  vom  29. Oktober  2004 
(GBl. S. 810),

  6. Artikel  14  des  Gesetzes  vom  14. Dezember  2004 
(GBl. S. 884),

  7. Artikel  4  des  Gesetzes  vom  14. Dezember  2004 
(GBl. S. 895),

  8. Artikel 12 der Verordnung vom 25. April 2007 (GBl. 
S. 252, 253),

  9. Gesetz vom 10. November 2009 (GBl. S. 615) und

10. Artikel  9  des  Gesetzes  vom  17. Dezember  2009 
(GBl. S. 809, 814)

ergebenden Fassung bekannt gemacht.

stuttgart, den 5. März 2010 Pfister

	 Wirtschaftsministerium

Bekanntmachung der Neufassung  
der Landesbauordnung  

für Baden-Württemberg

Vom 5. März 2010

Auf Grund von Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung der 
Landesbauordnung für Baden-Württemberg vom 10. No-
vember  2009  (GBl.  S. 615,  628)  wird  nachstehend  der 
Wortlaut der Landesbauordnung für Baden-Württemberg 
in der sich aus

  1. Artikel  1  des  Gesetzes  vom  15. Dezember  1997 
(GBl. S. 521),

  2. Artikel  1  des  Gesetzes  vom  19. Dezember  2000 
(GBl. S. 760),

  3. Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Oktober 2003 (GBl. 
S. 695),
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§ 31  Leitungsanlagen

§ 32  Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung, 
Brennstoffversorgung

§ 33  Wasserversorgungs- und Wasserentsorgungsanlagen,  
Anlagen für Abfallstoffe und Reststoffe

SEcHSTER TEIL

Einzelne Räume, Wohnungen und besondere Anlagen

§ 34  Aufenthaltsräume

§ 35  Wohnungen

§ 36  Toilettenräume und Bäder

§ 37  Stellplätze und Garagen

§ 38  Sonderbauten

§ 39  Barrierefreie Anlagen

§ 40  Gemeinschaftsanlagen

SIEBENTER TEIL

Am Bau Beteiligte, Baurechtsbehörden

§ 41  Grundsatz

§ 42  Bauherr

§ 43  Entwurfsverfasser

§ 44  Unternehmer

§ 45  Bauleiter

§ 46  Aufbau und Besetzung der Baurechtsbehörden

§ 47  Aufgaben und Befugnisse der Baurechtsbehörden

§ 48  Sachliche Zuständigkeit

AcHTER TEIL

Verwaltungsverfahren, Baulasten

§ 49  Genehmigungspflichtige Vorhaben

§ 50  Verfahrensfreie Vorhaben

§ 51  Kenntnisgabeverfahren

§ 52  Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren

§ 53  Bauvorlagen und Bauantrag

§ 54  Fristen im Genehmigungsverfahren,  
gemeindliches Einvernehmen

§ 55  Nachbarbeteiligung

§ 56  Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen

§ 57  Bauvorbescheid

§ 58  Baugenehmigung

§ 59  Baubeginn

§ 60  Sicherheitsleistung

§ 61  Teilbaugenehmigung

§ 62  Geltungsdauer der Baugenehmigung

§ 63  Verbot unrechtmäßig gekennzeichneter Bauprodukte

§ 64  Einstellung von Arbeiten

§ 65  Abbruchsanordnung und Nutzungsuntersagung

§ 66  Bauüberwachung

§ 67  Bauabnahmen, Inbetriebnahme der Feuerungsanlagen

§ 68  Typenprüfung

§ 69  Fliegende Bauten

§ 70  Zustimmungsverfahren, Vorhaben der Landesverteidigung

§ 71  Übernahme von Baulasten

§ 72  Baulastenverzeichnis

NEUNTER TEIL

Rechtsvorschriften, Ordnungswidrigkeiten,  
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 73  Rechtsverordnungen

§ 74  Örtliche Bauvorschriften

§ 75  Ordnungswidrigkeiten

§ 76  Bestehende bauliche Anlagen

Landesbauordnung  

für Baden-Württemberg (LBO)1

in der Fassung vom 5. März 2010

I N H A LT S Ü B E R S I c H T

ERSTER TEIL

Allgemeine Vorschriften

§   1  Anwendungsbereich

§   2  Begriffe

§   3  Allgemeine Anforderungen

ZWEITER TEIL

Das Grundstück und seine Bebauung

§   4  Bebauung der Grundstücke

§   5  Abstandsflächen

§   6  Abstandsflächen in Sonderfällen

§   7  Übernahme von Abständen und Abstandsflächen  
auf Nachbargrundstücke

§   8  Teilung von Grundstücken

§   9  Nichtüberbaute Flächen der bebauten Grundstücke,  
Kinderspielplätze

§ 10  Höhenlage des Grundstücks

DRITTER TEIL

Allgemeine Anforderungen an die Bauausführung

§ 11  Gestaltung

§ 12  Baustelle

§ 13  Standsicherheit

§ 14  Schutz baulicher Anlagen

§ 15  Brandschutz

§ 16  Verkehrssicherheit

VIERTER TEIL

Bauprodukte und Bauarten

§ 17  Bauprodukte

§ 18  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

§ 19  Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

§ 20  Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall

§ 21  Bauarten

§ 22  Übereinstimmungsnachweis

§ 23  Übereinstimmungserklärung des Herstellers

§ 24  Übereinstimmungszertifikat

§ 25  Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen

FÜNFTER TEIL

Der Bau und seine Teile

§ 26  Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten  
von Baustoffen und Bauteilen

§ 27  Anforderungen an tragende, aussteifende und  
raumabschließende Bauteile

§ 28  Anforderungen an Bauteile in Rettungswegen

§ 29  Aufzugsanlagen

§ 30  Lüftungsanlagen

1   Die  Verpflichtungen  aus  der  Richtlinie  98/34/EG  des  Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informations-
verfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften 
und  der  Vorschriften  für  die  Dienste  der  Informationsgesellschaft 
(ABl. L 204 vom 21. Juli 1998, S. 37), die zuletzt durch die Richtlinie 
2006/96/EG vom 20. November 2006 (ABl. L 363 vom 20. Dezember 
2006, S. 81) geändert worden ist, sind beachtet worden.
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(3)  Wohngebäude  sind  Gebäude,  die  überwiegend  der 
Wohnnutzung  dienen  und  außer  Wohnungen  allenfalls 
Räume für die Berufsaus übung freiberuflich oder in ähn-
licher Art  Tätiger  sowie  die  zugehörigen  Garagen  und 
Nebenräume enthalten.

(4) Gebäude werden in folgende Gebäudeklassen einge-
teilt:

1. Gebäudeklasse 1:

  freistehende Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und 
nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt 
nicht  mehr  als  400  m²  und  freistehende  land-  oder 
forstwirtschaftlich genutzte Gebäude,

2. Gebäudeklasse 2:

  Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht mehr als 
zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 
400 m²,

3. Gebäudeklasse 3:

  sonstige Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m,

4. Gebäudeklasse 4:

  Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 m und Nutzungs-
einheiten mit jeweils nicht mehr als 400 m²,

5. Gebäudeklasse 5:

  sonstige  Gebäude  einschließlich  unterirdischer  Ge-
bäude.

Höhe im Sinne des Satzes 1 ist das Maß der Fußboden-
oberkante des höchstgelegenen Geschosses,  in dem ein 
Aufenthaltsraum  möglich  ist,  über  der  Geländeober-
fläche  im Mittel. Grundflächen  im Sinne dieses Geset-
zes  sind  die  Brutto-Grundflächen;  bei  der  Berechnung 
der Brutto-Grundflächen nach Satz 1 bleiben Flächen in 
Kellergeschossen außer Betracht.

(5)  Geschosse  sind  oberirdische  Geschosse,  wenn  ihre 
Deckenoberkanten im Mittel mehr als 1,4 m über die Ge-
ländeoberfläche hinausragen; im Übrigen sind sie Keller-
geschosse. Hohlräume zwischen der obersten Decke und 
der  Bedachung,  in  denen Aufenthaltsräume  nicht  mög-
lich sind, sind keine Geschosse.

(6)  Vollgeschosse  sind  Geschosse,  die  mehr  als  1,4  m 
über die im Mittel gemessene Geländeoberfläche hinaus-
ragen und, von Oberkante Fußboden bis Oberkante Fuß-
boden  der  darüberliegenden  Decke  oder  bis  Oberkante 
Dachhaut  des  darüberliegenden  Daches  gemessen, 
 mindestens  2,3  m  hoch  sind.  Die  im  Mittel  gemessene 
Geländeober fläche  ergibt  sich  aus  dem  arithmetischen 
Mittel der Höhenlage der Geländeober fläche an den Ge-
bäudeecken. Keine Voll geschosse sind

1. Geschosse,  die  ausschließlich  der  Unterbringung  
von  haus technischen Anlagen  und  Feuerungsanlagen 
dienen,

2. oberste Geschosse, bei denen die Höhe von 2,3 m über 
weniger als drei Viertel der Grundfläche des darunter-
liegenden Ge schosses vorhanden ist.  

Hohlräume zwischen der obersten Decke und dem Dach, 
deren  lichte  Höhe  geringer  ist,  als  sie  für Auf enthalts-

§ 77  Übergangsvorschriften

§ 78  Außerkrafttreten bisherigen Rechts

§ 79  Inkrafttreten

ERSTER TEIL

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Anwendungsbereich

(1)  Dieses  Gesetz  gilt  für  bauliche  Anlagen  und  Bau-
produkte. Es gilt auch für Grundstücke, andere Anlagen 
und Einrichtungen, an die in diesem Gesetz oder in Vor-
schriften auf Grund dieses Ge setzes Anforderungen ge-
stellt werden. Es gilt ferner für Anlagen nach Absatz 2, 
soweit an sie Anforderungen auf Grund von § 74 gestellt 
werden.

(2) Dieses Gesetz gilt

1. bei öffentlichen Verkehrsanlagen nur für Gebäude,

2. bei  den  der  Aufsicht  der  Wasserbehörden  oder  der 
 unteren Verwaltungsbehörden  nach  § 96 Abs. 1 b  des 
Wassergesetzes  für  Baden-Württemberg  unterliegen-
den Anlagen nur  für Gebäude, Über brückungen, Ab-
wasseranlagen, Wasserbehälter, Pumpwerke, Schac ht-
brunnen,  ortsfeste  Behälter  für  Treibstoffe,  Öle  und 
andere  wasserge fährdende  Stoffe,  sowie  für Abwas-
serleitungen auf Baugrund stücken,

3. bei den der Aufsicht der Bergbehörden unterliegenden 
Anlagen nur für oberirdische Gebäude,

4. bei Leitungen aller Art nur für solche auf Baugrund-
stücken.

Es gilt nicht für Kräne und Krananlagen.

§ 2

Begriffe

(1)  Bauliche  Anlagen  sind  unmittelbar  mit  dem  Erd-
boden ver bundene, aus Bauprodukten hergestellte Anla-
gen.  Eine  Verbindung  mit  dem  Erdboden  besteht  auch 
dann, wenn die Anlage durch eigene Schwere auf dem 
Boden  ruht oder wenn die Anlage nach  ihrem Ver wen-
dungs zweck dazu bestimmt ist, überwiegend ortsfest be-
nutzt zu werden. Als bauliche Anlagen gelten auch

1. Aufschüttungen und Abgrabungen,

2. Ausstellungs-, Abstell- und Lagerplätze,

3. camping-, Wochenend- und Zeltplätze,

4. Sport- und Spielflächen,

5. Freizeit- und Vergnügungsparks,

6. Stellplätze.

(2)  Gebäude  sind  selbständig  benutzbare,  überdeckte 
bauliche  Anlagen,  die  von  Menschen  betreten  werden 
können  und  geeignet  sind,  dem  Schutz  von  Menschen, 
Tieren oder Sachen zu dienen.
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§ 3

Allgemeine	Anforderungen

(1) Bauliche Anlagen sowie Grundstücke, andere Anla-
gen und Einrichtungen  im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 2 
sind so anzuordnen und zu errichten, dass die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung,  insbesondere Leben, Gesund-
heit  oder  die  natürlichen  Lebensgrund lagen,  nicht  be-
droht  werden  und  dass  sie  ihrem  Zweck  entsprechend 
ohne Missstände benutzbar sind. Für den Abbruch bau-
licher Anlagen gilt dies entsprechend. 

(2) Bauprodukte dürfen nur verwendet werden, wenn bei 
ihrer Verwendung die baulichen Anlagen bei ordnungs-
gemäßer  Instand haltung  während  einer  dem  Zweck 
 entsprechenden  angemessenen  Zeitdauer  die  Anforde-
rungen  der Vorschriften  dieses  Gesetzes  oder  aufgrund 
dieses Gesetzes erfüllen und gebrauchstauglich sind.

(3) Die oberste Baurechtsbehörde kann Regeln der Tech-
nik, die der Erfüllung der Anforderungen des Absatzes 1 
dienen,  als  technische  Baubestimmungen  bekanntma-
chen.  Bei  der  Bekanntmachung  kann  hin sichtlich  des 
 Inhalts  der  Baubestimmungen  auf  die  Fundstelle  ver-
wiesen werden. Die technischen Baubestimmungen sind 
einzuhalten. Von  ihnen  darf  abgewichen  werden,  wenn 
den  Anforderungen  des  Absatzes  1  auf  andere  Weise 
ebenso wirksam entsprochen wird; § 17 Abs. 3 und § 21 
bleiben unberührt. 

(4) In die Planung von Gebäuden sind die Belange von 
Personen  mit  kleinen  Kindern,  behinderten  und  alten 
Menschen nach Möglichkeit einzubeziehen.

(5) Bauprodukte und Bauarten, die in Vorschriften ande-
rer  Vertragsstaaten  des  Abkommens  vom  2. Mai  1992 
über den europäischen Wirtschaftsraum (ABl. EG Nr. L 1 
S. 3) genannten technischen Anforderungen entsprechen, 
dürfen  verwendet  oder  angewendet  werden,  wenn  das 
geforderte  Schutzniveau  in  Bezug  auf  Sicherheit,  Ge-
sundheit, Umweltschutz und Gebrauchstauglichkeit glei-
chermaßen dauerhaft erreicht wird.

Z W E I T E R   T E I L

Das Grundstück und seine Bebauung

§ 4

Bebauung	der	Grundstücke

(1)  Gebäude  dürfen  nur  errichtet  werden,  wenn  das 
Grundstück in angemessener Breite an einer befahrbaren 
öffent lich en  Verkehrs fläche  liegt  oder  eine  befahrbare, 
öffent lich-rechtlich  ge sicherte  Zufahrt  zu  einer  befahr-
baren  öffent lichen  Verkehrsfläche  hat;  bei  Wohnwegen 
kann  auf  die  Befahr barkeit  verzichtet  werden,  wenn 
keine Bedenken wegen des Brand schutzes bestehen.

(2) Die Errichtung eines Gebäudes auf mehreren Grund-
stücken  ist  zulässig,  wenn  durch  Baulast  gesichert  ist, 
dass  keine  Verhält nisse  eintreten  können,  die  den  Vor-

räume  nach  § 34  Abs. 1  erforderlich  ist,  sowie  offene 
Emporen  bis  zu  einer  Grundfläche  von  20  m²  bleiben 
 außer Betracht. 

(7)  Aufenthaltsräume  sind  Räume,  die  zum  nicht  nur 
vorüber gehenden  Aufenthalt  von  Menschen  bestimmt 
oder geeignet sind.

(8) Stellplätze sind Flächen  im Freien, die dem Abstel- 
len  von  Kraftfahrzeugen  außerhalb  der  öffentlichen 
 Verkehrsflächen  dienen.  Garagen  sind  Gebäude  oder 
 Gebäudeteile zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. Aus-
stellungs-, Verkaufs-, Werk- und Lagerräume für Kraft-
fahrzeuge sind keine Stellplätze oder Garagen.

(9) Anlagen der Außenwerbung (Werbeanlagen) sind alle 
örtlich gebundenen Einrichtungen, die der Ankündigung 
oder  Anpreisung  oder  als  Hinweis  auf  Gewerbe  oder 
 Beruf  dienen  und  vom  öffent lichen  Verkehrsraum  aus 
sichtbar  sind.  Hierzu  gehören  vor  allem  Schilder,  Be-
schriftungen,  Bemalungen,  Lichtwer bungen ,  Schau-
kästen  sowie  für  Anschläge  oder  Lichtwerbung  be-
stimmte Säulen, Tafeln und Flächen. Keine Werbeanlagen 
im Sinne dieses Gesetzes sind

1. Werbeanlagen,  die  im  Zusammenhang  mit  allgemei-
nen Wahlen oder Abstimmungen angebracht oder auf-
gestellt werden, während der Dauer des Wahlkampfes,

2. Werbeanlagen in Form von Anschlägen,

3. Werbeanlagen  an  Bau stellen,  soweit  sie  sich  auf  das 
Vorhaben beziehen,

4. Lichtwerbungen  an  Säulen, Tafeln  oder  Flächen,  die 
allgemein dafür baurechtlich genehmigt sind,

5. Auslagen  und  Dekorationen  in  Schaufenstern  und 
Schaukästen,

6. Werbemittel  an  Verkaufsstellen  für  Zeitungen  und 
Zeit schriften.

(10) Bauprodukte sind

1. Baustoffe,  Bauteile  und Anlagen,  die  dazu  bestimmt 
sind, in bauliche Anlagen dauerhaft eingebaut zu wer-
den,

2. aus  Baustoffen  und  Bauteilen  vorgefertigte Anlagen, 
die hergestellt werden, um mit dem Erdboden verbun-
den  zu  werden,  wie  Fertighäuser,  Fertiggaragen  und 
Silos.

(11) Bauart  ist  das Zusammenfügen von Bauprodukten 
zu  baulichen  Anlagen  oder  Teilen  von  baulichen  An-
lagen.

(12) Es stehen gleich

1. der Errichtung das Herstellen, Aufstellen, Anbringen, 
Einbauen,  Einrichten,  Instandhalten,  Ändern  und  die 
Nutzungsänderung,

2. dem Abbruch das Beseitigen, 

soweit nichts anderes bestimmt ist.

(13) Maßgebend sind in den Absätzen 4, 5 und 6 Satz 1 
und 3 die Rohbaumaße.   
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1. die Höhe von Dächern oder Dachaufbauten mit einer 
Neigung von mehr als 70° voll und von mehr als 45° 
zu einem Viertel,

2. die Höhe einer Giebelfläche gar nicht, soweit kein Teil 
der Dachfläche eine größere Neigung als 45° aufweist, 
im Übrigen zur Hälfte des Verhältnis ses,  in dem ihre 
tatsächliche Fläche zur gedachten Gesamtfläche einer 
rechteckigen Wand mit denselben Maximalabmessun-
gen steht; die Giebelfläche beginnt an der Horizonta-
len durch den untersten Schnittpunkt der Wand mit der 
Dachhaut,

3. bei Windenergieanlagen nur die Höhe bis zur Rotor-
achse, wobei die Tiefe der Abstandsfläche mindestens 
der Länge des Rotorradius entsprechen muss.

(6) Bei der Bemessung der Abstandsfläche bleiben außer 
Betracht

1. untergeordnete  Bauteile  wie  Gesimse,  Dachvor-
sprünge,  Eingangs-  und  Terrassenüberdachungen, 
wenn sie nicht mehr als 1,5 m vor die Außenwand vor-
treten,

2. Vorbauten wie Wände, Erker, Balkone, Tür- und Fens-
ter vorbauten, wenn sie nicht breiter als 5 m sind, nicht 
mehr als 1,5 m vortreten

und  von  Nachbargrenzen  mindestens  2  m  entfernt 
 bleiben.

(7) Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt  

1. allgemein 0,4 der Wandhöhe,

2. in  Kerngebieten,  Dorfgebieten  und  in  besonderen 
Wohngebieten 0,2 der Wandhöhe,

3. in Gewerbegebieten und in Industriegebieten, sowie in 
Sondergebieten, die nicht der Erholung dienen, 0,125 
der Wandhöhe.

Sie darf  jedoch 2,5 m, bei Wänden bis 5 m Breite 2 m 
nicht unter schreiten. 

§ 6

Abstandsflächen	in	Sonderfällen

(1)  In  den  Abstandsflächen  baulicher  Anlagen  sowie 
ohne eigene Abstandsflächen sind zulässig:

1. Gebäude oder Gebäudeteile,  die  eine Wandhöhe von 
nicht mehr als 1 m haben, 

2. Garagen, Gewächshäuser und Gebäude ohne Aufent-
haltsräume  mit  einer  Wandhöhe  bis  3  m  und  einer 
Wandfläche bis 25 m², 

3. bauliche Anlagen, die keine Gebäude sind, soweit sie 
nicht höher als 2,5 m sind oder ihre Wandfläche nicht 
mehr als 25 m² beträgt,

4. landwirtschaftliche  Gewächshäuser,  die  nicht  unter 
Nummer 2 fallen, soweit sie mindestens 1 m Abstand 
zu Nachbargrenzen einhalten.

Für die Ermittlung der Wandhöhe nach Satz 1 Nr. 2  ist 
der  höchste  Punkt  der  Geländeoberfläche  zugrunde  zu 
legen.  Die  Grenzbebauung  im  Falle  des  Satzes  1  Nr. 1 

schriften dieses Gesetzes oder den auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Vorschriften zuwider laufen.

(3) Bauliche Anlagen mit Feuerstätten müssen von Wäl-
dern, Mooren und Heiden mindestens 30 m entfernt sein; 
die  gleiche  Entfernung  ist  mit  Gebäuden  von  Wäldern 
sowie  mit  Wäldern  von  Gebäuden  ein zu halten.  Dies  
gilt nicht  für Gebäude, die nach den Festsetzungen des 
Bebauungsplans mit einem geringeren Abstand als nach 
Satz  1  zulässig  sind,  sowie  für  bauliche  Änderungen 
rechtmäßig bestehender baulicher Anlagen. Ausnahmen 
können  zugelassen  werden.  Größere  Abstände  können 
verlangt werden,  soweit  dies wegen des Brandschutzes 
oder zur Sicherheit der Gebäude erforderlich ist. 

§ 5

Abstandsflächen

(1) Vor den Außenwänden von baulichen Anlagen müs-
sen Abstandsflächen  liegen, die von oberirdischen bau-
lichen Anlagen freizuhalten sind. Eine Abstandsfläche ist 
nicht  erforderlich  vor  Außenwänden  an  Grundstücks-
grenzen, wenn nach planungsrechtlichen Vorschriften

1. an die Grenze gebaut werden muss,  es  sei  denn,  die 
vorhandene Bebauung erfordert  eine Abstandsfläche, 
oder

2. an  die  Grenze  gebaut  werden  darf  und  öffentlich-
rechtlich  gesichert  ist,  dass  auf  dem  Nachbargrund-
stück ebenfalls an die Grenze gebaut wird.

Die öffentlich-rechtliche Sicherung ist nicht erforderlich, 
wenn nach den Festsetzungen einer abweichenden Bau-
weise unabhängig von der Bebauung auf dem Nachbar-
grundstück an die Grenze gebaut werden darf. 

(2)  Die  Abstandsflächen  müssen  auf  dem  Grundstück 
selbst liegen. Sie dürfen auch auf öffentlichen Verkehrs-
flächen, öffentlichen Grünflächen und öffentlichen Was-
serflächen liegen, bei beidseitig anbaubaren Flächen je-
doch nur bis zu deren Mitte.

(3)  Die Abstandsflächen  dürfen  sich  nicht  überdecken. 
Dies  gilt  nicht  für Abstandsflächen  von Außenwänden, 
die in einem Winkel von mehr als 75° zueinander stehen.

(4) Die Tiefe der Abstandsfläche bemisst sich nach der 
Wandhöhe; sie wird senkrecht zur jeweiligen Wand ge-
messen. Als Wandhöhe gilt das Maß vom Schnittpunkt 
der  Wand  mit  der  Geländeoberfläche  bis  zum  Schnitt-
punkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen 
Abschluss der Wand. Ergeben sich bei einer Wand durch 
die  Geländeoberfläche  unterschiedliche  Höhen,  ist  die 
im Mittel ge messene Wandhöhe maßgebend. Sie ergibt 
sich  aus  dem  arithmetischen  Mittel  der  Höhenlage  an 
den Eckpunkten der baulichen Anlage;  liegen bei einer 
Wand die Schnittpunkte mit der Dachhaut oder die obe-
ren Abschlüsse verschieden hoch, gilt dies für den jewei-
ligen Wand abschnitt.

(5) Auf die Wandhöhe werden angerechnet 
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(2) Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als zwei 
Wohnungen,  die  jeweils  mindestens  zwei  Aufenthalts-
räume haben, ist auf dem Baugrundstück oder in unmit-
telbarer Nähe auf einem anderen geeigneten Grundstück, 
dessen dauerhafte Nutzung für diesen Zweck öffentlich-
rechtlich  gesichert  sein  muss,  ein  ausreichend  großer 
Spielplatz  für  Kleinkinder  anzulegen.  Dies  gilt  nicht, 
wenn  in  unmittelbarer  Nähe  eine  Gemeinschaftsanlage 
ge schaffen  wird  oder  vorhanden  ist  oder  wenn  die Art 
der  Wohnungen  oder  die  Lage  der  Gebäude  dies  nicht 
erfordern.  Die  Kinderspielplätze  müssen  stufenlos  er-
reichbar sein; § 39 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend Die 
Art,  Größe  und  Ausstattung  der  Kinderspielplätze  be-
stimmt sich nach der Zahl und Größe der Wohnungen auf 
dem Grundstück. Für be stehende Gebäude nach Satz 1 
kann  die Anlage  von  Kinderspiel plätzen  verlangt  wer-
den, wenn hier für geeignete nichtüberbaute Flächen auf 
dem Grundstück vor handen sind oder ohne wesentliche 
Änderung  oder Abbruch  baulicher Anlagen  geschaffen 
werden können.

§ 10

Höhenlage	des	Grundstücks

Bei der Errichtung baulicher Anlagen kann verlangt wer-
den, dass die Oberfläche des Grundstücks erhalten oder 
ihre Höhenlage verändert wird, um

1. eine  Verunstaltung  des  Straßen-,  Orts-  oder  Land-
schaftsbildes zu vermeiden oder zu beseitigen, 

2. die  Oberfläche  des  Grundstücks  der  Höhe  der  Ver-
kehrsfläche  oder  der  Höhe  der  Nachbargrundstücke 
anzugleichen oder

3. überschüssigen Bodenaushub zu vermeiden. 

D R I T T E R   T E I L

Allgemeine Anforderungen an die Bauausführung

§ 11

Gestaltung

(1)  Bauliche  Anlagen  sind  mit  ihrer  Umgebung  so  in 
Ein klang  zu  bringen,  dass  sie  das  Straßen-,  Orts-  oder 
Landschafts bild nicht verunstalten oder deren beabsich-
tigte Gestaltung nicht  beein trächtigen. Auf Kultur-  und 
Naturdenkmale  und  auf  erhaltens werte  Eigenarten  der 
Umgebung ist Rücksicht zu nehmen.

(2) Bauliche Anlagen sind so zu gestalten, dass sie nach 
Form,  Maßstab,  Werkstoff,  Farbe  und  Verhältnis  der 
Baumassen  und  Bauteile  zueinander  nicht  verunstaltet 
wirken.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für 

1. Werbeanlagen, die keine baulichen Anlagen sind,

2. Automaten,  die  vom  öffentlichen  Verkehrsraum  aus 
sichtbar sind,

und  2  darf  entlang  den  einzelnen  Nachbargrenzen  9  m 
und insgesamt 15 m nicht überschreiten.

(2)  Werden  mit  Gebäuden  oder  Gebäudeteilen  nach 
 Absatz 1 dennoch Abstandsflächen eingehalten, so müs-
sen sie gegenüber Nachbargrenzen eine Tiefe von min-
destens 0,5 m haben.

(3) Geringere Tiefen der Abstandsflächen sind zuzulas-
sen, wenn

1. in überwiegend bebauten Gebieten die Gestaltung des 
Straßenbildes  oder  besondere  örtliche  Verhältnisse 
dies erfordern, 

2. Beleuchtung  mit  Tageslicht  sowie  Belüftung  in  aus-
reichendem  Maße  gewährleistet  bleiben,  Gründe  des 
Brandschutzes nicht entgegenstehen und nachbarliche 
Belange nicht erheblich beeinträchtigt werden oder

3. es  sich  um  nachträgliche  Maßnahmen  zur  Verbesse-
rung der Wärmedämmung eines bestehenden Gebäu-
des handelt.

In den Fällen der Nummer 1 können geringere Tiefen der 
Abstandsflächen auch verlangt werden.

§ 7

Übernahme	von	Abständen	und		
Abstandsflächen	auf	Nachbargrundstücke

Soweit  nach diesem Gesetz  oder  nach Vorschriften  auf 
Grund  dieses  Gesetzes  Abstände  und  Abstandsflächen 
auf dem Grundstück selbst liegen müssen, dürfen sie sich 
ganz oder  teilweise auf andere Grundstücke erstrecken, 
wenn durch Baulast gesichert ist, dass sie nicht überbaut 
werden  und  auf  die  auf  diesen  Grundstücken  erforder-
lichen Abstandsflächen  nicht  angerechnet  werden. Vor-
schriften,  nach  denen  in  den Abstandsflächen  bauliche 
Anlagen  zulässig  sind  oder  ausnahmsweise  zugelassen 
werden können, bleiben unberührt.

§ 8

Teilung	von	Grundstücken

(1)  Durch  die  Teilung  eines  Grundstücks,  das  bebaut 
oder dessen Bebauung genehmigt ist, dürfen keine Ver-
hältnisse geschaffen werden, die Vorschriften dieses Ge-
setzes oder auf Grund dieses Gesetzes widersprechen.

(2) Soll bei einer Teilung nach Absatz 1 von Vorschriften 
dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes abgewi-
chen werden, ist § 56 entsprechend anzuwenden.

§ 9

Nichtüberbaute	Flächen	der	bebauten	Grundstücke,	
Kinderspielplätze

(1)  Die  nichtüberbauten  Flächen  der  bebauten  Grund-
stücke  müssen  Grünflächen  sein,  soweit  diese  Flächen 
nicht  für  eine  andere  zulässige  Verwendung  benötigt 
werden. 
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§ 14

Schutz	baulicher	Anlagen	

(1) Geräusche, Erschütterungen oder Schwingungen, die 
von orts festen Ein rich tungen  in einer baulichen Anlage 
ausgehen, sind so zu dämmen, dass Gefahren sowie er-
hebliche  Nachteile  oder  Be lästigungen  nicht  entstehen. 
Gebäude  müssen  einen  ihrer  Nutzung  entsprechenden 
Schallschutz haben.

(2)  Bauliche  Anlagen  müssen  so  angeordnet,  beschaf- 
fen  und  gebrauchstauglich  sein,  dass  durch  Wasser, 
Feuchtigkeit, pflanzliche und tierische Schädlinge sowie 
andere  chemische,  physikalische  oder  biologische  Ein-
flüsse  Gefahren  oder  unzumutbare  Belästigungen  bei 
sachgerechtem Gebrauch nicht entstehen.

§ 15

Brandschutz

(1) Bauliche Anlagen sind so anzuordnen und zu errich-
ten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbrei-
tung  von  Feuer  und  Rauch  (Brandausbreitung)  vorge-
beugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen 
und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind.

(2) Bauliche Anlagen, die besonders blitzgefährdet sind 
oder  bei  denen  Blitzschlag  zu  schweren  Folgen  führen 
kann, sind mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu 
versehen.

(3)  Jede  Nutzungseinheit  muss  in  jedem  Geschoß  mit 
Aufenthalts räumen  über  mindestens  zwei  voneinander 
unabhängige  Re ttungswege  erreichbar  sein;  beide  Ret-
tungswege  dürfen  jedoch  innerhalb  eines  Geschosses 
über denselben notwendigen Flur führen. 

(4)  Der  erste  Rettungsweg  muss  in  Nutzungseinheiten, 
die  nicht  zu  ebener  Erde  liegen,  über  eine  notwendige 
Treppe  oder  eine  flache  Rampe  führen.  Der  erste  Ret-
tungsweg  für  einen  Aufenthaltsraum  darf  nicht  über 
 einen Raum mit erhöhter Brandgefahr führen.

(5) Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwen-
dige  Treppe  oder  eine  mit  Rettungsgeräten  der  Feuer-
wehr  erreichbare  Stelle  der  Nutzungseinheit  sein.  Ein 
zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, wenn die Ret-
tung über einen sicher erreichbaren Treppenraum mög-
lich ist, in den Feuer und Rauch nicht eindringen können 
(Sicherheitstreppenraum).

(6) Zur Durchführung wirksamer Lösch- und Rettungs-
arbeiten durch die Feuerwehr müssen geeignete und von 
öffentlichen  Verkehrsflächen  erreichbare  Aufstell-  und 
Bewegungsflächen für die erforderlichen Rettungsgeräte 
vorhanden sein.

§ 16

Verkehrssicherheit

(1) Bauliche Anlagen sowie die dem Verkehr dienenden, 
nichtüber bauten  Flächen  von  bebauten  Grundstücken 
müssen verkehrssicher sein.

3. andere Anlagen  und  Grundstücke  im  Sinne  von  §  1 
Abs. 1 Satz 2.

(4) In reinen Wohngebieten, allgemeinen Wohngebieten 
und Klein siedlungsgebieten  sind nur  für Anschläge be-
stimmte Werbeanlagen sowie Werbeanlagen an der Stätte 
der Leistung zulässig.

§ 12

Baustelle

(1)  Baustellen  sind  so  einzurichten,  dass  die  baulichen 
Anlagen  ordnungsgemäß  errichtet  oder  abgebrochen 
werden können und Gefahren oder vermeidbare erhebli-
che Belästigungen nicht entstehen.

(2)  Bei  der  Ausführung  genehmigungspflichtiger  Vor-
haben  hat  der  Bauherr  an  der  Baustelle  den  von  der 
 Baurechtsbehörde  nach  § 59  Abs. 1  erteilten  Baufrei-
gabeschein  anzubringen.  Der  Bauherr  hat  in  den  Bau-
freigabeschein  Namen,  Anschrift  und  Rufnummer  der 
Unternehmer für die Rohbauarbeiten spätestens bei Bau-
beginn einzutragen; dies gilt nicht, wenn an der Baustelle 
ein be sonderes Schild angebracht ist, das diese Angaben 
enthält.  Der  Baufreigabeschein  muss  dauerhaft,  leicht 
lesbar und von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sicht-
bar angebracht sein.

(3) Bei Vorhaben im Kenntnisgabeverfahren hat der Bau-
herr spätestens bei Baubeginn an der Baustelle dauerhaft, 
leicht  lesbar  und  von  der  öffentlichen  Verkehrsfläche 
sichtbar anzugeben:

1. Die Bezeichnung des Vorhabens,

2. den Namen und die Anschrift des Entwurfsverfassers 
und des Bauleiters,

3. den  Namen,  die  Anschrift  und  die  Rufnummer  der 
 Unternehmer für die Rohbauarbeiten.

(4) Bäume, Hecken und sonstige Bepflanzungen, die auf 
Grund anderer Rechtsvorschriften zu erhalten sind, müs-
sen während der Bauausführung geschützt werden.

§ 13

Standsicherheit

(1) Bauliche Anlagen müssen sowohl im ganzen als auch 
in ihren einzelnen Teilen sowie für sich allein standsicher 
sein. Die Stand sicherheit muss auch während der Errich-
tung  sowie bei  der Durch führung von Abbrucharbeiten 
gewährleistet sein. Die Standsicherheit anderer baulicher 
Anlagen  und  die  Tragfähigkeit  des  Baugrundes  der 
Nachbargrundstücke dürfen nicht gefährdet werden.

(2) Die Verwendung gemeinsamer Bauteile für mehrere 
bauliche Anlagen  ist  zulässig, wenn durch Baulast  und 
technisch  gesichert  ist,  dass  die  gemeinsamen  Bauteile 
beim Abbruch einer der aneinander stoßenden baulichen 
Anlagen stehen bleiben können.
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Satz 1 Nr. 2 maßgebend sind, in der Bauregelliste A die 
technischen  Regeln  bekannt,  die  zur  Erfüllung  der  in 
 diesem  Gesetz  und  in  Vorschriften  auf  Grund  dieses 
 Gesetzes an bauliche Anlagen gestellten Anforderungen 
erforderlich  sind.  Diese  technischen  Regeln  gelten  als 
technische Baubestimmungen im Sinne des § 3 Abs. 3. 

(3) Bauprodukte, für die technische Regeln in der Baure-
gelliste A  nach Absatz  2  bekanntgemacht  worden  sind 
und die von diesen wesentlich abweichen oder für die es 
technische Baubestimmungen oder allgemein anerkannte 
Regeln der Technik nicht gibt  (nicht geregelte Baupro-
dukte), müssen

1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (§ 18),

2. ein  allgemeines  bauaufsichtliches  Prüfzeugnis  (§ 19) 
oder

3. eine Zustimmung im Einzelfall (§ 20)

haben.  Ausgenommen  sind  Bauprodukte,  die  für  die 
 Erfüllung  der Anforderungen  dieses  Gesetzes  oder  auf 
Grund  dieses  Gesetzes  nur  eine  untergeordnete  Bedeu-
tung haben und die das Deutsche Institut für Bautechnik 
im Einvernehmen mit der obersten Baurechtsbehörde in 
einer Liste c bekanntgemacht hat.

(4)  Die  oberste  Baurechtsbehörde  kann  durch  Rechts-
verordnung  vorschreiben,  dass  für  bestimmte  Baupro-
dukte,  auch  soweit  sie  Anforderungen  nach  anderen 
Rechtsvorschriften  unterliegen,  hinsichtlich  dieser  An-
forderungen  bestimmte  Nachweise  der  Verwendbarkeit 
und bestimmte Übereinstimmungsnachweise nach Maß-
gabe der §§ 17 bis 20 und 22 bis 25 zu führen sind, wenn 
die anderen Rechtsvorschriften diese Nachweise verlan-
gen oder zu lassen.

(5) Bei Bauprodukten nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, deren 
Her stellung  in  außergewöhnlichem  Maß  von  der  Sach-
kunde und Erfahrung der damit betrauten Personen oder 
von  einer  Ausstattung  mit  besonderen  Vorrichtungen 
 abhängt, kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassung,  in  der  Zustimmung  im  Einzelfall  oder  durch 
Rechtsver ordnung der obersten Baurechtsbehörde vorge-
schrieben werden, dass der Hersteller über solche Fach-
kräfte und Vorrichtungen verfügt und den Nachweis hier-
über gegenüber einer Prüfstelle nach § 25 zu erbringen 
hat.  In  der  Rechtsverordnung  können  Mindestanfor- 
derungen  an  die Ausbildung,  die  durch  Prüfung  nach- 
zuweisende  Befähigung  und  die  Ausbildungsstätten  
einschließlich  der  Anerkennungsvoraussetzungen  ge-
stellt werden.

(6) Für Bauprodukte, die wegen ihrer besonderen Eigen-
schaften  oder  ihres  besonderen  Verwendungszweckes 
einer außergewöhnlichen Sorgfalt bei Einbau, Transport, 
Instandhaltung  oder  Reinigung  bedürfen,  kann  in  der 
 allgemeinen  bauaufsichtlichen  Zulassung,  in  der  Zu-
stimmung  im  Einzelfall  oder  durch  Rechtsverordnung 
der obersten Baurechtsbehörde die Überwachung dieser 
 Tätigkeiten  durch  eine  Überwachungsstelle  nach  § 25 
vorgeschrieben werden.

(2) Die Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Ver-
kehrs darf durch bauliche Anlagen oder deren Nutzung 
nicht gefährdet werden.

(3) Umwehrungen müssen so beschaffen und angeordnet 
sein, dass sie Abstürze verhindern und das Überklettern 
erschweren.

V I E RT E R   T E I L

Bauprodukte und Bauarten

§ 17

Bauprodukte

(1)  Bauprodukte  dürfen  für  die  Errichtung  baulicher 
 Anlagen  nur  verwendet  werden,  wenn  sie  für  den Ver-
wendungszweck

1. von den nach Absatz 2 bekanntgemachten technischen 
Regeln  nicht  oder  nicht  wesentlich  abweichen  (ge-
regelte  Bauprodukte)  oder  nach  Absatz  3  zulässig  
sind und wenn sie auf Grund des Übereinstimmungs-
nachweises nach § 22 das Übereinstimmungs zeichen 
(Ü-Zeichen) tragen oder

2. nach den Vorschriften

a)  des Bauproduktengesetzes (BauPG),

b)  zur  Umsetzung  der  Richtlinie  89/106/EWG  des 
 Rates  zur  Angleichung  der  Rechts-  und  Ver wal-
tungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Baupro-
dukte (Bauproduktenrichtlinie) vom 21. Dezember 
1988  (ABl.  EG  Nr.  L  40  S. 12),  geändert  durch 
 Artikel 4 der Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom 
22. Juli  1993  (ABl.  EG  Nr. L  220  S. 1),  durch  an-
dere  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Gemein-
schaften  und  andere  Vertragsstaaten  des  Abkom-
mens über den Europäischen Wirt schaftsraum oder

c)  zur Umsetzung sonstiger Richtlinien der Euro päi-
schen  Gemeinschaften,  soweit  diese  die  wesent-
lichen Anforderungen nach § 5 Abs. 1 BauPG be-
rücksichtigen,

  in den Verkehr gebracht und gehandelt werden dürfen, 
insbe sondere das Zeichen der Europäischen Gemein-
schaften (cE-Zeichen) tragen und dieses Zeichen die 
nach Absatz  7  Nr. 1  festgelegten  Klassen-  und  Leis-
tungsstufen  ausweist  oder  die  Leistung  des  Baupro-
dukts angibt.

Sonstige  Bauprodukte,  die  von  allgemein  anerkannten 
Regeln  der  Technik  nicht  abweichen,  dürfen  auch  ver-
wendet werden, wenn diese Regeln nicht  in der Baure-
gelliste A nach Absatz 2 bekanntgemacht sind. Sonstige 
Bauprodukte, die von allgemein anerkannten Regeln der 
Technik  abweichen,  bedürfen  keines  Nachweises  ihrer 
Verwendbar keit nach Absatz 3.

(2) Das Deutsche Institut für Bautechnik macht im Ein-
vernehmen mit der obersten Baurechtsbehörde für Bau-
produkte, für die nicht nur die Vorschriften nach Absatz 1 
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2. die  nach  allgemein  anerkannten  Prüfverfahren  beur-
teilt werden,

bedürfen  anstelle  einer  allgemeinen  bauaufsichtlichen 
Zulassung nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-
zeugnisses. Das Deutsche Institut für Bautechnik macht 
dies mit der Angabe der maßgebenden technischen Re-
geln und, soweit es keine allgemein anerkannten Regeln 
der Technik gibt, mit der Bezeichnung der Bauprodukte 
im Einvernehmen mit der obersten Baurechtsbehörde in 
der Bauregel liste A bekannt.

(2) Ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis wird 
von  einer  Prüfstelle  nach  § 25  Abs. 1  Satz  1  Nr. 1  für 
nicht geregelte Bauprodukte nach Absatz 1 erteilt, wenn 
deren Verwendbarkeit  im  Sinne  des  § 3 Abs. 2  nachge-
wiesen ist. § 18 Abs. 2 bis 5 gilt entsprechend.

§ 20

Nachweis	der	Verwendbarkeit	von		
Bauprodukten	im	Einzelfall

(1)  Mit  Zustimmung  der  obersten  Bauaufsichtsbehörde 
dürfen im Einzelfall

1. Bauprodukte,  die  ausschließlich  nach  dem  Baupro-
duktengesetz in Verkehr gebracht werden und gehan-
delt  werden  dürfen,  dessen  Anforderungen  jedoch 
nicht erfüllen,

2. Bauprodukte, die nach sonstigen Vorschriften zur Um-
setzung von Richtlinien der Europäischen Union oder 
auf  der  Grundlage  von  unmittelbar  geltendem  Recht 
der Europäischen Union in Verkehr gebracht und ge-
handelt werden dürfen, hinsichtlich der nicht berück-
sichtigten wesentlichen Anforderungen  im Sinne des 
§ 17 Abs. 7 Nr. 2,

3. nicht geregelte Bauprodukte

verwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit im Sinne 
des § 3 Abs. 2 nachgewiesen ist. Die Zustimmung kann 
auch für mehrere ver gleic hbare Fälle erteilt werden. Die 
oberste Baurechtsbe hörde kann im Einzelfall oder allge-
mein erklären, dass  ihre Zustimmung nicht erforderlich 
ist, wenn

1. Gefahren  im  Sinne  des  § 3 Abs. 1  nicht  zu  erwarten 
sind und

2. dies dem Bauproduktengesetz nicht widerspricht.

(2)  Die  Zustimmung  für  Bauprodukte  nach  Absatz  1,  
die in Kultur denkmalen nach § 2 des Denkmalschutzge-
setzes verwendet werden  sollen,  erteilt die untere Bau-
rechtsbehörde.

§ 21

Bauarten

(1)  Bauarten,  die  von  technischen  Baubestimmungen 
wesentlich  abweichen  oder  für  die  es  allgemein  aner-
kannte  Regeln  der  Technik  nicht  gibt  (nicht  geregelte 
Bauarten), dürfen bei der Errichtung baulicher Anlagen 
nur angewendet werden, wenn für sie

(7) Das Deutsche  Institut  für Bautechnik kann  im Ein-
vernehmen  mit  der  obersten  Baurechtsbehörde  in  der 
Bauregelliste B

1. festlegen,  welche  der  Klassen  und  Leistungsstufen, 
die  in  Normen,  Leitlinien  oder  europäischen  tech-
nischen  Zulassungen  nach  dem  Bauproduktengesetz 
oder  in  anderen  Vorschriften  zur  Umsetzung  von 
Richtlinien  der  Europäischen  Gemeinschaften  ent-
halten  sind, Bauprodukte nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 
erfüllen müssen, und

2. bekanntmachen,  inwieweit  andere  Vorschriften  zur 
Umsetzung  von  Richtlinien  der  Europäischen  Ge-
meinschaften  die  wesentlichen  Anforderungen  nach 
§ 5 Abs. 1 BauPG nicht berücksichtigen.

§ 18

Allgemeine	bauaufsichtliche	Zulassung

(1)  Das  Deutsche  Institut  für  Bautechnik  erteilt  auf 
 Antrag  eine  allgemeine  bauaufsichtliche  Zulassung  für 
nicht  geregelte  Bau produkte,  wenn  deren  Verwendbar-
keit im Sinne des § 3 Abs. 2 nachgewiesen ist.

(2)  Die  zur  Begründung  des  Antrags  erforderlichen 
 Unterlagen  sind  beizufügen.  Soweit  erforderlich,  sind 
Probestücke vom Antrag stell er zur Verfügung zu stellen 
oder  durch  Sachverständige,  die  das  Deutsche  Institut  
für Bautechnik bestimmen kann, zu entnehmen oder Pro-
beausführungen  unter  Aufsicht  der  Sachverständigen 
herzu stelle n. Der Antrag kann zurückgewiesen werden, 
wenn die Unter lagen unvollständig sind oder erhebliche 
Mängel aufweisen.

(3)  Das  Deutsche  Institut  für  Bautechnik  kann  für  die 
Durch führung  der  Prüfung  die  sachverständige  Stelle 
und  für  Probe ausführungen  die  Ausführungsstelle  und 
Ausführungszeit vor schreiben.

(4)  Die  allgemeine  bauaufsichtliche  Zulassung  wird 
 widerruflich und für eine bestimmte Frist erteilt, die  in 
der  Regel  fünf  Jahre  beträgt.  Die  Zulassung  kann  mit 
 Nebenbestimmungen erteilt werden. Sie kann auf schrift-
lichen Antrag in der Regel um fünf Jahre verlängert wer-
den; § 62 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(5) Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter 
erteilt. Das Deutsche  Institut  für Bautechnik macht  die 
von  ihm erteilten  all gemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sungen  nach  Gegenstand  und  wesentlichem  Inhalt  öf-
fentlich bekannt. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassun-
gen nach dem Recht anderer Bundesländer gelten auch 
im Land Baden-Württemberg.

§ 19

Allgemeines	bauaufsichtliches	Prüfzeugnis

(1) Bauprodukte,

1. deren  Verwendung  nicht  der  Erfüllung  erheblicher 
 Anforderungen  an  die  Sicherheit  baulicher  Anlagen 
dient oder
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(4) Die Übereinstimmungserklärung und die Erklärung, 
dass  ein  Übereinstimmungszertifikat  erteilt  ist,  hat  der 
Hersteller  durch  Kennzeichnung  der  Bauprodukte  mit 
dem Übereinstimmungszeichen  (Ü-Zeichen) unter Hin-
weis auf den Verwendungszweck abzugeben.

(5)  Das  Ü-Zeichen  ist  auf  dem  Bauprodukt,  auf  einem 
Beipackzettel  oder  auf  seiner  Verpackung  oder,  wenn 
dies Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein oder 
einer Anlage zum Lieferschein anzubringen.

(6) Ü-Zeichen aus anderen Bundesländern und aus ande-
ren Staaten gelten auch im Land Baden-Württemberg.

§ 23

Übereinstimmungserklärung	des	Herstellers

(1) Der Hersteller darf eine Übereinstimmungserklärung 
nur  ab geben,  wenn  er  durch  werkseigene  Produktions-
kontrolle sicherge stellt hat, dass das von ihm hergestellte 
Bauprodukt  den  maß gebenden  technischen  Regeln,  der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung 
im Einzelfall entspricht.

(2)  In den  technischen Regeln nach § 17 Abs. 2,  in der 
Bau regelliste  A,  in  den  allgemeinen  bauaufsichtlichen 
Zulassungen, in den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-
zeugnissen  oder  in  den  Zu stimmungen  im  Einzelfall 
kann  eine  Prüfung  der  Bauprodukte  durch  eine  Prüf-
stelle vor Abgabe der Übereinstimmungserklärung vor-
ge schrieben  werden,  wenn  dies  zur  Sicherung  einer 
 ordnungsgemäßen Herstellung erforderlich ist. In diesen 
Fällen  hat  die  Prüfstelle  das  Bauprodukt  daraufhin  zu 
überprüfen, ob es den maßgebenden technischen Regeln, 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allge-
meinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustim-
mung im Einzelfall entspricht.

§ 24

Übereinstimmungszertifikat

(1) Ein Übereinstimmungszertifikat  ist von einer Zerti-
fizierungs stelle  nach  § 25  zu  erteilen,  wenn  das  Bau-
produkt
1. den maßgebenden  technischen Regeln, der  allgemei-

nen  bauaufsichtlichen  Zulassung,  dem  allgemeinen 
bauaufsichtlichen  Prüf zeugnis  oder  der  Zustimmung 
im Einzelfall entspricht und

2. einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer 
Fremd überwachung  nach  Maßgabe  des  Absatzes  2 
 unterliegt.

(2) Die Fremdüberwachung ist von Überwachungs stellen 
nach  § 25  durchzuführen.  Die  Fremdüberwachung  hat 
regelmäßig zu überprüfen, ob das Bauprodukt den maß-
gebenden  technischen Regeln, der  allgemeinen bauauf-
sichtlichen  Zulassung,  dem  allgemeinen  bauaufsichtli-
chen  Prüfzeugnis  oder  der  Zustimmung  im  Einzelfall 
entspricht.

1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder

2. eine Zustimmung im Einzelfall

erteilt  worden  ist.  An  Stelle  einer  allgemeinen  bau-
aufsichtlichen  Zulassung  genügt  ein  allgemeines  bau-
aufsichtliches  Prüfzeugnis,  wenn  die  Bauart  nicht  der 
Erfüllung  erheblicher Anforderungen  an  die  Sicherheit 
baulicher Anlagen dient oder nach allgemein anerkann-
ten  Prüfverfahren  beurteilt  wird.  Das  Deutsche  Institut 
für Bautechnik macht diese Bauarten mit der Angabe der 
maßgebenden  technischen Regeln und,  soweit  es keine 
allgemein anerkannten Regeln der Technik gibt, mit der 
Bezeichnung  der  Bauarten  im  Einvernehmen  mit  der 
obersten  Baurechtsbehörde  in  der  Bauregelliste  A  be-
kannt. § 17 Abs. 5 und 6 sowie §§ 18, 19 Abs. 2 und 20 
gelten  entsprechend.  Wenn  Gefahren  im  Sinne  des  § 3 
Abs. 1  nicht  zu  erwarten  sind,  kann  die  oberste  Bau-
rechtsbehörde  im  Einzelfall  oder  für  genau  begrenzte 
Fälle allgemein festlegen, dass eine allgemeine bauauf-
sichtliche  Zulassung,  ein  allgemeines  bauaufsichtliches 
Prüfzeugnis  oder  eine  Zustimmung  im  Einzelfall  nicht 
erforderlich ist.

(2)  Die  oberste  Baurechtsbehörde  kann  durch  Rechts-
verordnung vorschreiben, dass  für bestimmte Bauarten, 
auch  soweit  sie  An forderungen  nach  anderen  Rechts-
vorschriften  unterliegen,  Absatz  1  ganz  oder  teilweise 
anwendbar ist, wenn die anderen Rechtsvor schriften dies 
verlangen oder zulassen.

§ 22

Übereinstimmungsnachweis

(1) Bauprodukte bedürfen einer Bestätigung ihrer Über-
einstimmung  mit  den  technischen  Regeln  nach  § 17 
Abs. 2, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, 
den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder 
den Zustimmungen im Einzelfall; als Übereinstimmung 
gilt auch eine Abweichung, die nicht wesentlich ist.

(2) Die Bestätigung der Übereinstimmung erfolgt durch

1. Übereinstimmungserklärung  des  Herstellers  (§ 23) 
oder

2. Übereinstimmungszertifikat (§ 24).

Die  Bestätigung  durch  Übereinstimmungszertifikat  kann  
in  der  all gemeinen  bauaufsichtlichen  Zulassung,  in  der  
Zustimmung  im  Einzel fall  oder  in  der  Bauregelliste  A  
vor geschrieben  werden,  wenn  dies  zum  Nachweis  einer 
ordnungsgemäßen  Her stellung  erforder lich  ist.  Baupro-
dukte, die nicht in Serie hergestellt werden, bedürfen nur 
der Übereinstimmungserklärung des Her stellers nach § 23 
Abs. 1,  sofern  nichts  anderes  bestimmt  ist.  Die  oberste 
Baurechtsbehörde kann im Einzelfall die Ver wendung von 
Bauprodukten ohne das er forderliche Überein stim mungs-
zertifikat zulassen, wenn nachge wiesen ist, dass diese Bau-
produkte den technischen Regeln, Zu lassungen, Prüfzeug-
nissen oder Zustim mungen nach Absatz 1 ent sprechen.

(3)  Für  Bauarten  gelten  die  Absätze  1  und  2  entspre-
chend.
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F Ü N F T E R   T E I L

Der Bau und seine Teile

§ 26

Allgemeine	Anforderungen	an	das	Brandverhalten		
von	Baustoffen	und	Bauteilen

(1)  Baustoffe  werden  nach  den  Anforderungen  an  ihr 
Brandverhalten unterschieden in

1. nichtbrennbare,

2. schwerentflammbare,

3. normalentflammbare.

Baustoffe, die nicht mindestens normalentflammbar sind 
(leichtentflammbare Baustoffe), dürfen nicht verwendet 
werden; dies gilt nicht, wenn sie in Verbindung mit ande-
ren Baustoffen nicht leichtentflammbar sind.

(2)  Bauteile  werden  nach  den  Anforderungen  an  ihre 
Feuerwiderstandsfähigkeit unterschieden in

1. feuerbeständige,

2. hochfeuerhemmende,

3. feuerhemmende;

die Feuerwiderstandsfähigkeit bezieht sich bei tragenden 
und  aussteifenden  Bauteilen  auf  deren  Standsicherheit 
im  Brandfall,  bei  raumabschließenden  Bauteilen  auf 
 deren Widerstand gegen die Brandausbreitung. Bauteile 
werden zusätzlich nach dem Brandverhalten  ihrer Bau-
stoffe unterschieden in

1. Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen,

2. Bauteile,  deren  tragende  und  aussteifende  Teile  aus 
nichtbrennbaren  Baustoffen  bestehen  und  die  bei 
raumabschließenden Bauteilen zusätzlich eine in Bau-
teilebene  durchgehende  Schicht  aus  nichtbrennbaren 
Baustoffen haben,

3. Bauteile,  deren  tragende  und  aussteifende  Teile  aus 
brennbaren Baustoffen bestehen und die allseitig eine 
brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nicht-
brennbaren  Baustoffen  (Brandschutzbekleidung)  und 
Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen haben,

4. Bauteile aus brennbaren Baustoffen.

Soweit in diesem Gesetz oder in Vorschriften auf Grund 
dieses Gesetzes nichts anderes bestimmt ist, müssen

1. Bauteile, die feuerbeständig sein müssen, mindestens 
den Anforderungen des Satzes 2 Nr. 2,

2. Bauteile,  die  hochfeuerhemmend  sein  müssen,  min-
des tens den Anforderungen des Satzes 2 Nr. 3

entsprechen.

§ 27

Anforderungen	an	tragende,	aussteifende	und	
	raumabschließende	Bauteile

(1) Tragende und aussteifende Wände und Stützen müs-
sen im Brandfall ausreichend lang standsicher sein.

§ 25

Prüf‑,	Zertifizierungs‑	und	Überwachungsstellen

(1)  Die  oberste  Baurechtsbehörde  kann  eine  Person, 
Stelle oder Überwachungsgemeinschaft als

1. Prüfstelle  für  die  Erteilung  allgemeiner  bauaufsicht-
licher Prüfzeugnisse (§ 19 Abs. 2),

2. Prüfstelle für die Überprüfung von Bauprodukten vor 
Bestätigung der Übereinstimmung (§ 23 Abs. 2),

3. Zertifizierungsstelle (§ 24 Abs. 1),

4. Überwachungsstelle für die Fremdüberwachung (§ 24 
Abs. 2), 

5. Überwachungsstelle  für  die  Überwachung  nach  § 17 
Abs. 6 oder

6. Prüfstelle für die Überprüfung nach § 17 Abs. 5

anerkennen,  wenn  sie  oder  die  bei  ihr  Beschäftigten  
nach  ihrer Ausbildung,  Fachkenntnis,  persönlichen  Zu-
verlässigkeit,  ihrer  Unparteilichkeit  und  ihren  Leistun-
gen die Gewähr dafür bieten, dass diese Aufgaben den 
öffentlich-rechtlichen  Vorschriften  entsprechend  wahr-
genommen werden, und wenn sie über die er forderlichen 
Vorrichtungen  verfügen.  Satz  1  ist  entsprechend  auf 
 Behörden anzuwenden, wenn sie ausreichend mit geeig-
neten  Fach kräften  besetzt  und  mit  den  erforderlichen 
Vorrichtungen ausge stattet sind. 

(2)  Die  Anerkennung  von  Prüf-,  Zertifizierungs-  und 
Überwachungs stellen anderer Bundesländer gilt auch im 
Land  Baden-Württemberg.  Prüf-,  Zertifizierungs-  und 
Überwachungsergebnisse von Stellen, die nach Artikel 16 
Abs. 2  der  Bauproduktenrichtlinie  von  einem  anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder von 
einem  anderen Vertragsstaat  des Abkommens  über  den 
Europäischen  Wirtschaftsraum  anerkannt  worden  sind, 
stehen den Ergebnissen der in Absatz 1 genannten Stellen 
gleich. Dies gilt auch für Prüf-, Zertifizierungs- und Über-
wachungsergebnisse von Stellen  anderer Staaten, wenn 
sie in einem Artikel 16 Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie 
entsprechenden Verfahren anerkannt worden sind.

(3)  Die  oberste  Baurechtsbehörde  erkennt  auf  Antrag 
eine  Person,  Stelle,  Überwachungsgemeinschaft  oder 
Behörde  als  Stelle  nach  Artikel  16  Abs. 2  der  Bau-
produktenrichtlinie an, wenn in dem dort vorgesehenen 
Ver fahren  nachgewiesen  ist,  dass  die  Person,  Stelle, 
Überwachungs gemeinschaft  oder  Behörde  die  Voraus-
setzungen  er füllt,  nach  den  Vorschriften  eines  anderen 
Mitgliedstaates  der  Europäischen  Gemeinschaften  oder 
eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen  Wirtschaftsraum  zu  prüfen,  zu  zertifizie-
ren  oder  zu  überwachen.  Dies  gilt  auch  für  die  Aner-
kennung  von  Personen,  Stellen,  Überwachungsgemein-
schaften oder Behörden, die nach den Vorschriften eines 
anderen Staates zu prüfen, zu zerti fizieren oder zu über-
wachen beabsichtigen, wenn der erforderliche Nachweis 
in  einem  Artikel  16  Abs. 2  der  Bau produktenrichtlinie 
ent sprechenden Verfahren geführt wird.
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(4) Türen und Fenster, die bei einem Brand der Rettung 
von  Menschen  dienen  oder  der Ausbreitung  von  Feuer 
und  Rauch  entgegenwirken,  müssen  so  beschaffen  und 
angeordnet sein, dass sie den Erfordernissen des Brand-
schutzes genügen.

§ 29

Aufzugsanlagen

(1)  Aufzugsanlagen  müssen  betriebssicher  und  brand-
sicher  sein.  Sie  sind  so  zu  errichten  und  anzuordnen,  
dass  die  Brandweiterleitung  ausreichend  lange  verhin-
dert wird und bei ihrer Benutzung Gefahren oder unzu-
mutbare Belästigungen nicht entstehen.

(2) Gebäude mit einer Höhe nach § 2 Abs. 4 Satz 2 von 
mehr  als  13  m  müssen Aufzüge  in  ausreichender  Zahl 
haben,  von  denen  einer  auch  zur Aufnahme  von  Roll-
stühlen, Krankentragen und Lasten geeignet  sein muss. 
Zur Aufnahme von Rollstühlen bestimmte Aufzüge müs-
sen  von  behinderten  Menschen  ohne  fremde  Hilfe 
zweckentsprechend genutzt werden können. 

§ 30

Lüftungsanlagen

Lüftungsanlagen,  raumlufttechnische  Anlagen  und 
Warm luftheizungen  müssen  betriebssicher  und  brand-
sicher  sein;  sie  dürfen  den  ordnungsgemäßen  Betrieb 
von Feuerungsanlagen nicht beeinträchtigen.

§ 31

Leitungsanlagen

Leitungen,  Installationsschächte  und  -kanäle  müssen 
brandsicher  sein.  Sie  sind  so  zu  errichten  und  anzu-
ordnen,  dass  die  Brandweiterleitung  ausreichend  lange 
verhindert wird.

§ 32

Feuerungsanlagen,	sonstige	Anlagen		
zur	Wärmeerzeugung,	Brennstoffversorgung

(1)  Feuerstätten  und Abgasanlagen  (Feuerungsanlagen) 
müssen betriebssicher und brandsicher sein. 

(2) Feuerstätten dürfen  in Räumen nur  aufgestellt wer-
den, wenn nach der Art der Feuerstätte und nach Lage, 
Größe, baulicher Beschaffenheit und Nutzung der Räume 
Gefahren nicht entstehen.

(3) Abgase von Feuerstätten sind durch Abgasleitungen, 
Schornsteine und Verbindungsstücke (Abgasanlagen) so 
abzuführen, dass keine Gefahren oder unzumutbaren Be-
lästigungen entstehen. Abgasanlagen sind in solcher Zahl 
und Lage und so herzustellen, dass die Feuerstätten des 
Gebäudes  ordnungsgemäß  angeschlossen  werden  kön-
nen. Sie müssen leicht gereinigt werden können.

(2)  Außenwände  und  Außenwandteile  wie  Brüstungen 
und Schürzen sind so auszubilden, dass eine Brandaus-
breitung  auf  und  in  diesen  Bauteilen  ausreichend  lang 
begrenzt ist.

(3)  Trennwände  müssen  als  raumabschließende  Bau- 
teile von Räumen oder Nutzungseinheiten innerhalb von 
Geschossen  ausreichend  lang  widerstandsfähig  gegen 
die Brandausbreitung sein.

(4) Brandwände müssen als raumabschließende Bauteile 
zum Abschluss von Gebäuden (Gebäudeabschlusswand) 
oder zur Unterteilung von Gebäuden in Brandabschnitte 
(innere  Brandwand)  ausreichend  lang  die  Brandaus-
breitung auf andere Gebäude oder Brandabschnitte ver-
hindern.

(5) Decken und ihre Anschlüsse müssen als tragende und 
raumabschließende  Bauteile  zwischen  Geschossen  im 
Brandfall ausreichend lang standsicher und widerstands-
fähig gegen die Brandausbreitung sein.

(6)  Bedachungen  müssen  gegen  eine  Brandbeanspru-
chung von außen durch Flugfeuer und strahlende Wärme 
ausreichend  lang  widerstandsfähig  sein  (harte  Beda-
chung).

§ 28

Anforderungen	an	Bauteile	in	Rettungswegen

(1)  Jedes  nicht  zu  ebener  Erde  liegende  Geschoss  und  
der benutzbare Dachraum eines Gebäudes müssen über 
mindestens  eine  Treppe  zugänglich  sein  (notwendige 
Treppe).  Statt  notwendiger  Treppen  sind  Rampen  mit 
flacher Neigung zulässig. Die nutzbare Breite der Trep-
penläufe und Treppenabsätze notwendiger Treppen muss 
für den größten zu erwartenden Verkehr ausreichen. 

(2) Jede notwendige Treppe muss zur Sicherstellung der 
Rettungswege  aus  den  Geschossen  ins  Freie  in  einem 
 eigenen,  durchgehenden  Treppenraum  liegen  (notwen-
diger Treppenraum).  Der Ausgang  muss  mindestens  so 
breit  sein  wie  die  zugehörigen  notwendigen  Treppen. 
Notwendige  Treppenräume  müssen  so  angeordnet  und 
ausgebildet  sein,  dass  die  Nutzung  der  notwendigen 
Treppen  im  Brandfall  ausreichend  lang  möglich  ist. 
 Notwendige  Treppen  sind  ohne  eigenen  Treppenraum 
zulässig

1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,

2. für  die  Verbindung  von  höchstens  zwei  Geschossen 
innerhalb  derselben  Nutzungseinheit  von  insgesamt 
nicht mehr  als 200 m², wenn  in  jedem Geschoss  ein 
anderer Rettungsweg erreicht werden kann,

3. als Außentreppe,  wenn  ihre  Nutzung  ausreichend  si-
cher ist und im Brandfall nicht gefährdet werden kann.

(3) Flure, über die Rettungswege aus Aufenthaltsräumen 
oder  aus  Nutzungseinheiten  mit  Aufenthaltsräumen  zu 
Ausgängen in notwendige Treppenräume oder ins Freie 
führen  (notwendige  Flure),  müssen  so  angeordnet  und 
ausgebildet sein, dass die Nutzung im Brandfall ausrei-
chend lang möglich ist.
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(3)  Aufenthaltsräume,  deren  Fußboden  unter  der  Ge-
ländeoberfläche  liegt,  sind  zulässig,  wenn  das  Gelände 
mit einer Neigung von höchstens 45° an die Außenwände 
vor notwendigen Fenstern anschließt. Die Oberkante der 
Brüstung  notwendiger  Fenster  muss  mindestens  1,3  m 
unter der Decke liegen.

(4) Verglaste Vorbauten  und  Loggien  sind  vor  notwen-
digen  Fenstern  zulässig,  wenn  eine  ausreichende  Be-
leuchtung mit Tageslicht gewährleistet bleibt.

(5)  Bei  Aufenthaltsräumen,  die  nicht  dem  Wohnen 
 dienen, sind Ab weichungen von den Anforderungen der 
Absätze  2  und  3  zuzulass en,  wenn  Nachteile  nicht  zu 
 befürchten sind oder durch besondere Ein richtungen aus-
geglichen werden können.

§ 35

Wohnungen

(1)  In  Wohngebäuden  mit  mehr  als  vier  Wohnungen 
müssen  die  Wohnungen  eines  Geschosses  barrierefrei 
 erreichbar sein. In diesen Wohnungen müssen die Wohn- 
und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad und die Küche 
oder  Koch nische  mit  dem  Rollstuhl  zugänglich  sein.  
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, so weit die Anforderungen 
insbesondere  wegen  schwieriger  Geländeverhältnisse, 
wegen des Einbaus eines sonst nicht erforderlichen Auf-
zugs oder wegen un günstiger vorhandener Bebauung nur 
mit  unverhältnismäßigem  Mehraufwand  erfüllt  werden 
können.

(2)  Jede  Wohnung  muss  eine  Küche  oder  Kochnische 
 haben.  Fenster lose  Küchen  oder  Kochnischen  sind  zu-
lässig, wenn sie für sich lüftbar sind.

(3)  Jede  Wohnung  muss  einen  eigenen  Wasserzähler 
 haben. Dies gilt nicht bei Nutzungsänderungen, wenn die 
Anforderung nach Satz 1 nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand erfüllt werden kann.

(4) In Wohngebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 müs-
sen  zur  gemeinschaftlichen  Benutzung  zur  Verfügung 
stehen

1. leicht erreichbare und gut sowie möglichst ebenerdig 
zugängliche  Flächen  zum  Abstellen  von  Kinderwa-
gen,

2. Flächen zum Wäschetrocknen,

3. leicht erreichbare und gut sowie möglichst ebenerdig 
zugängliche  Flächen  zum  Abstellen  von  Fahrräder; 
diese Flächen dürfen auch im Freien liegen, wenn sie 
wettergeschützt sind.

Satz 1 Nr. 1 und 3 gelten nicht, wenn die Art der Woh-
nungen dies nicht erfordert.

(5)  Bei Wohngebäuden  mit  mindestens  20 Wohnungen 
muss für jede Wohnung ein Abstellraum zur Verfügung 
stehen.

(4) Behälter und Rohrleitungen für brennbare Gase und 
Flüssigkeiten  müssen  betriebssicher  und  brandsicher 
sein. Diese Behälter sowie feste Brennstoffe sind so auf-
zustellen oder zu lagern, dass keine Gefahren oder unzu-
mutbaren Belästigungen entstehen.

(5)  Für  die  Aufstellung  von  ortsfesten  Verbrennungs-
motoren,  Blockheizkraftwerken,  Brennstoffzellen  und 
Verdichtern sowie die Ableitung ihrer Verbrennungsgase 
gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend.

§ 33

Wasserversorgungs‑	und	Wasserentsorgungsanlagen,	
Anlagen	für	Abfallstoffe	und	Reststoffe

(1) Bauliche Anlagen dürfen nur errichtet werden, wenn 
die  einwandfreie  Beseitigung  des  Abwassers  und  des 
Niederschlagswassers dauernd gesichert ist. Das Abwas-
ser ist entsprechend §§ 45 a und 45 b des Wassergesetzes 
für Baden-Württemberg zu entsorgen.

(2) Wasserversorgungsanlagen, Anlagen zur Beseitigung 
des  Abwassers  und  des  Niederschlagswassers  sowie 
 Anlagen zur vor übergehenden Aufbewahrung von Abfäl-
len und Reststoffen müssen betriebssicher sein. Sie sind 
so  herzustellen  und  anzuordnen,  dass  Gefahren  sowie 
 erhebliche  Nachteile  oder  Belästigungen,  insbe sondere 
durch Geruch oder Geräusch, nicht entstehen.

S E c H S T E R   T E I L

Einzelne Räume, Wohnungen und  
besondere Anlagen

§ 34

Aufenthaltsräume

(1)  Die  lichte  Höhe  von Aufenthaltsräumen  muss  min-
des tens betragen: 

1. 2,2 m über mindestens der Hälfte  ihrer Grundfläche, 
wenn die Aufenthaltsräume ganz oder überwiegend im 
Dachraum  liegen;  dabei  bleiben Raumteile mit  einer 
lichten Höhe bis 1,5 m außer Be tracht,

2. 2,3 m in allen anderen Fällen.

(2) Aufenthaltsräume müssen ausreichend belüftet wer-
den können;  sie müssen unmittelbar  ins Freie  führende 
Fenster von solcher Zahl, Lage, Größe und Beschaffen-
heit  haben, dass die Räume ausreichend mit Tageslicht 
beleuchtet  werden  können  (notwendige  Fenster).  Das 
Rohbaumaß der Fensteröffnungen muss mindestens ein 
Zehntel der Grundfläche des Raumes betragen; Raumteile 
mit einer lichten Höhe bis 1,5 m bleiben außer Betracht. 
Ein  geringeres    Rohbaumaß  ist  bei  geneigten  Fenstern 
 sowie bei Oberlichtern zulässig, wenn die ausreichende 
Beleuchtung mit Tageslicht gewährleistet bleibt.
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Bau grundstück oder auf einem anderen Grundstück her-
zustellen sind.

(5)  Lassen  sich  notwendige  Stellplätze  oder  Garagen 
nach Absatz  4  nicht  oder  nur  unter  großen  Schwierig-
keiten  herstellen,  so  kann  die  Baurechtsbehörde  mit 
 Zustimmung der Gemeinde zur Er füllung der Stellplatz-
verpflichtung  zulassen,  dass  der  Bauherr  ein en  Geld-
betrag an die Gemeinde zahlt. Der Geldbetrag muss von 
der Gemeinde innerhalb eines angemessenen Zeitraums 
verwendet werden für

1. die  Herstellung  öffentlicher  Parkeinrichtungen,  ins-
besondere an Haltestellen des öffentlichen Personen-
nahverkehrs,  oder  privater  Stellplätze  zur  Entlastung 
der öffent lichen Verkehrsflächen, 

2. die  Modernisierung  und  Instandhaltung  öffent licher 
Parkein richtungen oder

3. bauliche  Anlagen,  andere  Anlagen  oder  Einrichtun-
gen, die den Bedarf an Parkeinrichtungen verringern, 
wie  Einrichtungen  des  öffentlichen  Personennahver-
kehrs oder für den Fahrradverkehr.

Die Gemeinde legt die Höhe des Geldbetrages fest.

(6) Absatz  5  gilt  nicht  für  notwendige  Stellplätze  oder 
Garagen  von  Wohnungen.  Eine  Abweichung  von  der 
Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 ist zuzulassen, soweit 
die Herstellung

1. bei  Ausschöpfung  aller  Möglich keiten,  auch  unter 
Berück sichti gung  platzsparender  Bauarten  der  Stell-
plätze oder Garagen, unmöglich oder unzumutbar  ist 
oder 

2. auf  dem  Baugrundstück  aufgrund  öffentlich-rechtli-
cher Vor schriften ausgeschlossen ist.

(7) Stellplätze und Garagen müssen  so  angeordnet und 
hergestellt werden, dass die Anlage von Kinderspielplät-
zen nach § 9 Abs. 2 nicht  gehindert wird. Die Nutzung 
der  Stellplätze  und  Garagen  darf  die  Gesundheit  nicht 
schädigen;  sie  darf  auch  das  Spielen  auf  Kinderspiel-
plätzen, das Wohnen und das Arbeiten, die Ruhe und die 
Erholung  in  der  Umgebung  durch  Lärm,  Abgase  oder 
Gerüche nicht erheblich stören.

(8)  Das Abstellen von Wohnwagen  und  anderen  Kraft-
fahrzeugan hängern in Garagen ist zulässig.

§ 38

Sonderbauten

(1)  An  Sonderbauten  können  zur  Verwirklichung  der 
 allgemeinen Anforderungen  nach  § 3 Abs. 1  besondere 
Anforderungen im Einzelfall gestellt werden; Erleichte-
rungen  können  zugelassen  werden,  soweit  es  der  Ein-
haltung von Vorschriften wegen der besonderen Art oder 
Nutzung  baulicher  Anlagen  oder  Räume  oder  wegen 
 besonderer Anforderungen nicht bedarf. Die besonderen 
Anforderungen  und  Erleichterungen  können  insbeson-
dere betreffen

§ 36

Toilettenräume	und	Bäder

(1) Jede Nutzungseinheit muss mindestens eine Toilette 
haben.

(2) Toilettenräume und Bäder müssen eine ausreichende 
Lüftung haben.

§ 37

Stellplätze	und	Garagen

(1) Bei der Errichtung von Gebäuden mit Wohnungen ist 
für jede Wohnung ein geeigneter Stellplatz herzustellen 
(notwendiger  Stell platz).  Bei  der  Errichtung  sonstiger 
baulicher Anlagen  und  anderer Anlagen,  bei  denen  ein 
Zu-  und Abfahrtsverkehr  zu  er warten  ist,  sind  notwen-
dige Stellplätze in solcher Zahl herzu stellen, dass sie für 
die ordnungsgemäße Nutzung der Anlagen unter Berück-
sichtigung des öffentlichen Personennahverkehrs ausrei-
chen.  Statt  notwendiger  Stellplätze  ist  die  Herstellung 
notwendiger  Garagen  zulässig;  nach  Maßgabe  des Ab-
satzes 7 können Garagen auch verlangt werden.

(2)  Bei  Änderungen  oder  Nutzungsänderungen  von 
 Anlagen  sind  Stell plätze  oder  Garagen  in  solcher  Zahl 
herzustellen,  dass  die  infolge  der  Änderung  zusätzlich  
zu  erwartenden  Kraftfahr zeuge  aufgenommen  werden 
können.  Eine Abweichung  von  dieser Verpflich tung  ist 
zuzulassen  bei  der  Teilung  von  Wohnungen  sowie  bei 
Vorhaben  zur  Schaffung  von  zusätzlichem  Wohnraum 
durch Ausbau, Anbau, Nutzungsänderung, Aufstockung 
oder Änderung des Daches, wenn die Baugenehmigung 
oder  Kenntnisgabe  für  das  Gebäude  mindestens  fünf 
Jahre  zurück liegen  und  die  Herstellung  auf  dem  Bau-
grundstück nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten 
möglich ist.

(3)  Die  Baurechtsbehörde  kann  zulassen,  dass  not-
wendige  Stell plätze  oder  Garagen  erst  innerhalb  eines 
angemessenen Zeitraums nach Fertigstellung der Anlage 
hergestellt werden. Sie hat die Herstellung auszusetzen, 
solange  und  soweit  nachweislich  ein  Bedarf  an  Stell-
plätzen oder Garagen nicht besteht und die für die Her-
stellung erforderlichen Flächen für diesen Zweck durch 
Baulast gesichert sind. 

(4) Die notwendigen Stellplätze oder Garagen sind her-
zustellen

1. auf dem Baugrundstück,

2. auf einem anderen Grundstück in zumutbarer Entfer-
nung oder

3. mit Zustimmung der Gemeinde auf einem Grundstück 
in der Gemeinde.

Die Herstellung auf  einem anderen als dem Baugrund-
stück  muss  für  diesen  Zweck  durch  Baulast  gesichert 
sein.  Die  Baurechts behörde  kann,  wenn  Gründe  des 
 Verkehrs dies erfordern, mit Zustimmung der Gemeinde 
bestimmen,  ob  die  Stellplätze  oder  Garagen  auf  dem 
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  5. Schulen, Hochschulen und ähnliche Einrichtungen,

  6. Einrichtungen  zur  Betreuung,  Unterbringung  oder 
Pflege  von  Kindern,  behinderten  oder  alten  Men-
schen, 

  7. Versammlungsstätten und Sportstätten,

  8. Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen,

  9. bauliche Anlagen mit erhöhter Brand-, Explosions-, 
Strahlen- oder Verkehrsgefahr, 

10. bauliche Anlagen und Räume, bei denen im Brand-
fall  mit  einer  Gefährdung  der  Umwelt  gerechnet 
werden muss, 

11. Fliegende Bauten,

12. camping-, Wochenend- und Zeltplätze,

13. Gemeinschaftsunterkünfte und Beherbergungsstätten 
mit mehr als 12 Betten,

14. Freizeit- und Vergnügungsparks,

15. Gaststätten mit mehr als 40 Gastplätzen,

16. Spielhallen,

17. Justizvollzugsanstalten und bauliche Anlagen für den 
Maßregelvollzug,

18. Regallager  mit  einer  Oberkante  Lagerguthöhe  von 
mehr als 7,50 m,

19. bauliche Anlagen mit einer Höhe von mehr als 30 m,

20. Gebäude  mit  mehr  als  1600  m²  Grundfläche  des 
 Geschosses mit der größten Ausdehnung, ausgenom-
men Wohngebäude.

(3) Als Nachweis dafür, dass diese Anforderungen erfüllt 
sind, können Bescheinigungen verlangt werden, die bei 
den  Abnahmen  vorzulegen  sind;  ferner  können  Nach-
prüfungen und deren Wiederholung in bestimmten Zeit-
abständen verlangt werden.

§ 39

Barrierefreie	Anlagen

(1)  Bauliche Anlagen  sowie  andere Anlagen,  die  über-
wiegend  von  behinderten  oder  alten  Menschen  genutzt 
werden, wie

1. Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder, 
Sonderschulen,  Tages-  und  Begegnungsstätten,  Ein-
richtungen  zur Berufsbildung, Werkstätten, Wohnun-
gen und Heime für behinderte Menschen,

2. Altentagesstätten, Altenbegegnungsstätten, Altenwoh-
nungen, Altenwohn heime, Altenheime und Altenpfle-
geheime,

sind so herzustellen, dass sie von diesen Personen zweck-
entsprechend ohne fremde Hilfe genutzt werden können 
(barrierefreie Anlagen).

  1. die Abstände von Nachbargrenzen, von anderen bau-
lichen Anlagen auf dem Grundstück, von öffentlichen 
Verkehrsflächen und von oberirdischen Gewässern,

  2. die  Anordnung  der  baulichen  Anlagen  auf  dem 
Grundstück, 

  3. die  Öffnungen  nach  öffentlichen  Verkehrsflächen 
und nach angrenzenden Grundstücken, 

  4. die Bauart und Anordnung aller für die Standsicher-
heit,  Verkehrssicherheit,  den  Brandschutz,  Schall-
schutz  oder  Gesundheitsschutz  wesentlichen  Bau-
teile und die Verwendung von Baustoffen,

  5. die Feuerungsanlagen und Heizräume, 

  6. die  Zahl, Anordnung  und  Herstellung  der Treppen, 
Treppenräume,  Flure, Aufzüge, Ausgänge  und  Ret-
tungswege, 

  7. die zulässige Benutzerzahl, Anordnung und Zahl der 
zulässigen Sitze und Stehplätze bei Versammlungs-
stätten, Tribünen und Fliegenden Bauten, 

  8. die Lüftung und Rauchableitung,

  9. die Beleuchtung und Energieversorgung, 

10. die Wasserversorgung,

11. die  Aufbewahrung  und  Entsorgung  von  Abwasser 
sowie von Abfällen zur Beseitigung und zur Verwer-
tung,

12. die Stellplätze und Garagen sowie ihre Zu- und Ab-
fahrten, 

13. die Anlage von Fahrradabstellplätzen,

14. die  Anlage  von  Grünstreifen,  Baum-  und  anderen 
Pflanzungen sowie die Begrünung oder Beseitigung 
von Halden und Gruben,

15. die Wasserdurchlässigkeit befestigter Flächen,

16. den Betrieb und die Nutzung einschließlich des orga-
nisatorischen Brandschutzes und der Bestellung und 
der Qualifikation eines Brandschutzbeauftragten,

17. Brandschutzanlagen, -einrichtungen und -vorkehrun-
gen einschließlich der Löschwasserrückhaltung,

18. die Zahl der Toiletten für Besucher.

(2)  Sonderbauten  sind Anlagen  und  Räume  besonderer 
Art  oder  Nutzung,  die  insbesondere  einen  der  nachfol-
genden Tatbestände erfüllen:

  1. Hochhäuser (Gebäude  mit einer Höhe nach § 2 Ab-
satz 4 Satz 2 von mehr als 22 m),

  2. Verkaufsstätten,  deren  Verkaufsräume  und  Laden-
straßen  eine  Grundfläche  von  insgesamt  mehr  als 
400 m² haben,

  3. bauliche  Anlagen  und  Räume,  die  überwiegend  
für  gewerbliche  Betriebe  bestimmt  sind,  mit  einer 
Grundfläche von insgesamt mehr als 400 m², 

  4. Büro-  und  Verwaltungsgebäude  mit  einer  Grund-
fläche von insgesamt mehr als 400 m²,
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S I E B E N T E R   T E I L

Am Bau Beteiligte, Baurechtsbehörden

§ 41

Grundsatz

Bei  der  Errichtung  oder  dem Abbruch  einer  baulichen 
Anlage  sind  der  Bauherr  und  im  Rahmen  ihres  Wir-
kungskreises die anderen nach den §§ 43 bis 45 am Bau 
Beteiligten dafür verantwortlich, dass die öffentlich-recht-
lic hen Vorschriften und die auf Grund dieser Vorschrif-
ten erlassenen Anordnungen eingehalten werden.

§ 42

Bauherr

(1)  Der  Bauherr  hat  zur  Vorbereitung,  Überwachung  
und  Ausführung  eines  genehmigungspflichtigen  oder 
kenntnisgabepflichtigen Bau vorhabens einen geeigneten 
Entwurfsverfasser,  geeignete  Unter nehmer  und  nach 
Maßgabe des Absatzes 3 einen geeigneten Bauleiter zu 
bestellen. Dem Bauherrn obliegen die nach den öffent-
lich-recht lichen Vorschriften erforderlichen Anzeigen an 
die Baurechtsbe hörde.

(2) Bei Bauarbeiten, die unter Einhaltung des Gesetzes 
zur Bekämpfung der Schwarzarbeit in Selbst-, Nachbar-
schafts-  oder  Ge fälligkeits hilfe  ausgeführt  werden,  ist 
die  Bestellung  von  Unter nehmern  nicht  erforderlich, 
wenn genügend Fachkräfte mit der nötigen Sachkunde, 
Erfahrung und Zuverlässigkeit mitwirken. §§ 43 und 45 
bleiben  unbe rührt.  Kenntnisgabepflichtige  Abbruchar-
beiten dürfen nicht in Selbst-, Nachbarschafts- oder Ge-
fälligkeitshilfe ausgeführt werden.

(3)  Bei  der  Errichtung  von  Gebäuden  mit Aufenthalts-
räumen  und  bei  Bauvorhaben,  die  technisch  besonders 
schwierig  oder  besonders  umfang reich  sind,  kann  die 
Bau rechtsbehörde  die  Bestellung  eines  Bauleiters  ver-
langen.

(4) Genügt eine vom Bauherrn bestellte Person nicht den 
Anforde rungen der §§ 43 bis 45, so kann die Baurechts-
behörde vor und während der Bauausführung verlangen, 
dass sie durch eine geeignete Person ersetzt wird oder dass 
geeignete  Sachverständige  herange zogen  werden.  Die 
Baurechtsbehörde  kann  die  Bauarbeiten  ein stellen,  bis 
 geeignete Personen oder Sachverständige bestellt sind.

(5)  Die  Baurechtsbehörde  kann  verlangen,  dass  ihr  für 
bestimmte Arbeiten die Unternehmer benannt werden.

(6) Wechselt der Bauherr, so hat der neue Bauherr dies 
der Bau rechtsbehörde unverzüglich mitzuteilen.

(7)  Treten  bei  einem  Vorhaben  mehrere  Personen  als 
Bauherr auf, so müssen sie auf Verlangen der Baurechts-
behörde  einen  Vertreter  bestellen,  der  ihr  gegenüber  
die  dem  Bauherrn  nach  den  öffent lich-rechtlichen Vor-
schriften  obliegenden  Verpflichtungen  zu  erfüllen  hat. 
§ 18 Abs. 1 Sätze 2 und 3 und Abs. 2 des Landesverwal-
tungsverfahrensgesetzes findet Anwendung.

(2) Die Anforderungen nach Absatz 1 gelten auch für

  1. Gebäude der öffentlichen Verwaltung und Gerichte,

  2. Schalter- und Abfertigungsräume der Verkehrs- und 
Versorgungsbetriebe, der Post- und Telekommunika-
tionsbetriebe sowie der Kreditinstitute,

  3. Kirchen und andere Anlagen für den Gottesdienst,

  4. Versammlungsstätten,

  5. Museen und öffentliche Bibliotheken,

  6. Sport-,  Spiel-  und  Erholungsanlagen,  Schwimm-
bäder,

  7. camping-  und  Zeltplätze  mit  mehr  als  50  Stand-
plätzen,

  8. Jugend- und Freizeitstätten,

  9. Messe-, Kongress- und Ausstellungsbauten,

10. Krankenhäuser, Kureinrichtungen und Sozialeinrich-
tungen,

11. Bildungs-  und  Ausbildungsstätten  aller  Art,  wie 
Schulen, Hochschulen, Volks hochschulen,

12. Kindertageseinrichtungen und Kinderheime,

13. öffentliche Bedürfnisanstalten,

14. Bürogebäude,

15. Verkaufsstätten und Ladenpassagen,

16. Beherbergungsbetriebe,

17. Gaststätten,

18. Praxen der Heilberufe und der Heilhilfsberufe,

19. Nutzungseinheiten, die in den Nummern 1 bis 18 nicht 
aufgeführt sind und nicht Wohnzwecken dienen, so-
weit sie eine Nutzfläche von mehr als 1200 m² haben,

20. allgemein  zugängliche  Großgaragen  sowie  Stell-
plätze und Garagen für Anla gen nach Absatz 1 und 
Absatz 2 Nr. 1 bis 19.

(3) Bei Anlagen nach Absatz 2 können Ausnahmen zuge-
lassen werden, soweit die Anforderungen nur mit einem 
unverhältnismäßigen Mehraufwand erfüllt wer den kön-
nen.  Bei  Schulen  und  Kindertageseinrichtungen  dürfen 
Ausnahmen  nach  Satz  1  nur  bei  Nutzungsänderungen 
und baulichen Änderungen zugelassen wer den.

§ 40

Gemeinschaftsanlagen

(1) Die Herstellung, die Instandhaltung und die Verwal-
tung von Gemeinschaftsanlagen, für die in einem Bebau-
ungsplan Flächen  festgesetzt  sind, obliegen den Eigen-
tümern  oder  Erbbauberechtigten  der  Grundstücke,  für 
die diese Anlagen bestimmt sind, sowie den Bauherrn.

(2)  Die  Gemeinschaftsanlage  muss  hergestellt  werden, 
sobald und soweit dies erforderlich ist. Die Baurechtsbe-
hörde kann durch schriftliche Anordnung den Zeitpunkt 
für die Herstellung be stimmen.
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bauer- oder Zimmererhandwerks abgelegt haben und für 
Personen, die diesen, mit Ausnahme von § 7  b der Hand-
werksordnung, handwerksrechtlich gleichgestellt sind.

(5) Die Absätze 3 und 4 gelten nicht für

1. Vorhaben, die nur aufgrund örtlicher Bauvorschriften 
kenntnisgabepflichtig sind,

2. Vorhaben,  die  von  Beschäftigten  im  öffentlichen 
Dienst für ihren Dienstherrn geplant werden, wenn die 
Beschäftigten

a)  eine  Berufsausbildung  nach  §  4  des Architekten-
gesetzes haben oder

b)  die  Eintragungsvoraussetzungen  nach  Absatz  6 
 erfüllen,

3. Garagen bis zu 100 m² Nutzfläche,

4. Behelfsbauten und untergeordnete Gebäude.

(6) In die Liste der Entwurfsverfasser ist auf Antrag von 
der  Ingenieurkammer  Baden-Württemberg  einzutragen, 
wer

1. einen  berufsqualifizierenden  Hochschulabschluss 
 eines Studiums der Fachrichtung Hochbau (Artikel 49 
Abs.  1  der  Richtlinie  2005/36/EG  des  Europäischen 
Parlaments  und  des  Rates  vom  7.  September  2005 
über  die  Anerkennung  von  Berufsqualifikationen, 
ABl. L 255 vom 30. September 2005, S. 22) oder des 
Bauingenieurwesens nachweist und

2. danach  mindestens  zwei  Jahre  auf  dem  Gebiet  der 
Entwurfsplanung von Gebäuden praktisch tätig gewe-
sen ist.

Dem  Antrag  sind  die  zur  Beurteilung  erforderlichen 
 Unterlagen  beizufügen.  Die  Ingenieurkammer  bestätigt 
unverzüglich den Eingang der Unterlagen und teilt gege-
benenfalls mit, welche Unterlagen fehlen. Die Eingangs-
bestätigung muss folgende Angaben enthalten:

1. die in Satz 5 genannte Frist,

2. die verfügbaren Rechtsbehelfe,

3. die  Erklärung,  dass  der  Antrag  als  genehmigt  gilt, 
wenn über ihn nicht rechtzeitig entschieden wird und

4. im Fall der Nachforderung von Unterlagen die Mittei-
lung, dass die Frist nach Satz 5 erst beginnt, wenn die 
Unterlagen vollständig sind.

Über  den Antrag  ist  innerhalb  von  drei  Monaten  nach 
Vorlage  der  vollständigen  Unterlagen  zu  entscheiden;  
die Ingenieurkammer kann die Frist gegenüber dem An-
tragsteller  einmal  um  bis  zu  zwei  Monate  verlängern. 
Die Fristverlängerung und deren Ende sind ausreichend 
zu begründen und dem Antragsteller vor Ablauf der ur-
sprünglichen Frist mitzuteilen. Der Antrag gilt als geneh-
migt, wenn über ihn nicht innerhalb der nach Satz 5 maß-
geblichen Frist entschieden worden ist.

(7)  Personen,  die  in  einem  anderen  Mitgliedstaat  der 
 Europäischen  Union  oder  einem  nach  dem  Recht  der 
 Europäischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat als 

§ 43

Entwurfsverfasser

(1) Der Entwurfsverfasser ist dafür verant wortlich, dass 
sein Entwurf den öffentlich-rechtlichen Vorschriften ent-
spricht. Zum Entwurf gehören die Bauvorlagen und die 
Ausfüh rungsplanung; der Bauherr kann mit der Ausfüh-
rungsplanung  einen  anderen  Entwurfsverfasser  beauf-
tragen.

(2)  Hat  der  Entwurfsverfasser  auf  einzelnen  Fachge-
bieten nicht die erforderliche Sachkunde und Erfahrung, 
so hat er den Bauherrn zu veranlassen, geeignete Fach-
planer zu bestellen. Diese sind für ihre Beiträge ver ant-
wortlich. Der Entwurfsverfasser bleibt dafür verantwort-
lich, dass die Beiträge der Fachplaner ent sprechend den 
öffentlich-rechtlichen  Vorschriften  aufeinander  abge-
stimmt werden.

(3)  Für  die  Errichtung  von  Gebäuden,  die  der  Bauge-
nehmigung oder der Kenntnisgabe bedürfen, darf als Ent-
wurfsverfasser für die Bauvorlagen nur bestellt werden, 
wer

1. die  Berufsbezeichnung  »Architektin«  oder  »Archi-
tekt« führen darf,

2. die  Berufsbezeichnung  »Innenarchitektin«  oder  »In-
nenarchitekt«  führen darf,  jedoch nur  für die Gestal-
tung von Innenräumen und die damit verbunden bauli-
chen Änderungen von Gebäuden,

3. in die von der Ingenieurkammer Baden-Württemberg 
geführte Liste der Entwurfsverfasser der Fachrichtung 
Bauingenieurwesen  eingetragen  ist;  Eintragungen 
 anderer Länder gelten auch im Land Baden-Württem-
berg.

(4) Für die Errichtung von

1. Wohngebäuden mit einem Vollgeschoß bis zu 150 m² 
Grundfläche,

2. eingeschossigen  gewerblichen  Gebäuden  bis  zu 
250  m²  Grundfläche  und  bis  zu  5  m Wandhöhe,  ge-
messen  von  der  Geländeoberfläche  bis  zum  Schnitt-
punkt von Außenwand und Dachhaut,

3. land- oder forstwirtschaftlich genutzten Gebäuden bis 
zu  zwei  Vollgeschossen  und  bis  zu  250  m²  Grund-
fläche

dürfen  auch  Angehörige  der  Fachrichtung  Architektur, 
Innenarchitektur, Hochbau oder Bauingenieurwesen, die 
an einer Hochschule, Fachhochschule oder gleichrangi-
gen Bildungseinrichtung das Studium erfolgreich abge-
schlossen haben, staatlich geprüfte Technikerinnen oder 
Techniker der Fachrichtung Bautechnik sowie Personen, 
die  in  einem  anderen  Mitgliedstaat  der  Europäischen 
Union oder einem nach dem Recht der Europäischen Ge-
meinschaften  gleichgestellten  Staat  eine  gleichwertige 
Ausbildung abgeschlossen haben, als Entwurfsverfasser 
bestellt  werden.  Das  Gleiche  gilt  für  Personen,  die  die 
Meisterprüfung  des  Maurer-,  Betonbauer-,  Stahlbeton-
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§ 44

Unternehmer

(1)  Jeder  Unternehmer  ist  dafür  verantwortlich,  dass 
seine  Arbeiten  den  öffentlich-rechtlichen  Vorschriften 
entsprechend  ausgeführt  und  insoweit  auf  die Arbeiten 
anderer  Unternehmer  abgestimmt  werden.  Er  hat  inso-
weit für die ordnungsgemäße Einrichtung und den siche-
ren Betrieb der Baustelle, insbesondere die Tauglichkeit 
und Betriebssicherheit  der Gerüste, Geräte und der  an-
deren Baustelleneinrichtungen sowie die Einhaltung der 
Arbeitsschutzbestimmungen zu sorgen. Er hat die erfor-
derlichen Nachweise über die Brauchbarkeit der Baupro-
dukte und Bauarten zu erbringen und auf der Baustelle 
bereitzuhalten.

(2)  Hat  der  Unternehmer  für  einzelne  Arbeiten  nicht  
die erforder liche Sachkunde und Erfahrung, so hat er den 
Bauherrn zu veran lassen, geeignete Fachkräfte zu bestel-
len. Diese sind für ihre Arbeiten verantwortlich. Der Un-
ternehmer bleibt dafür verant wortlich, dass die Arbeiten 
der  Fachkräfte  entsprechend  den  öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften aufeinander abgestimmt werden.

(3) Der Unternehmer und die Fachkräfte nach Absatz 2 
haben  auf  Verlangen  der  Baurechtsbehörde  für  Bauar-
beiten, bei denen die Sicherheit der baulichen Anlagen in 
außergewöhnlichem  Maße  von  einer  besonderen  Sach-
kenntnis und Erfahrung oder von einer Aus stattung mit 
besonderen Einrichtungen abhängt,  nachzuweisen, dass 
sie  für  diese  Bauarbeiten  geeignet  sind  und  über  die 
erforder lichen Einrichtungen verfügen.

§ 45

Bauleiter

(1) Der Bauleiter hat darüber zu wachen, dass die Bau-
ausführung  den  öffentlich-rechtlichen  Vorschriften  und 
den Entwürfen des Entwurfsverfassers entspricht. Er hat 
im Rahmen dieser Aufgabe auf den sicheren bautechni-
schen Betrieb der Baustelle, insbesondere auf das gefahr-
lose Ineinandergreifen der Arbeiten der Unternehmer zu 
achten;  die  Verantwortlichkeit  der  Unternehmer  bleibt 
unbe rührt. Verstöße, denen nicht abgeholfen wird, hat er 
unverzüg lic h der Baurechtsbehörde mitzuteilen.

(2) Hat der Bauleiter nicht für alle ihm obliegenden Auf-
gaben die erforderliche Sachkunde und Erfahrung, hat er 
den Bauherrn zu veranlassen, geeignete Fachbauleiter zu 
bestellen.  Diese  treten  insoweit  an  die  Stelle  des  Bau-
leiters. Der Bauleiter bleibt für das ordnungsgemäße In-
einandergreifen  seiner Tätigkeiten mit  denen der Fach-
bauleiter verantwortlich.

§ 46

Aufbau	und	Besetzung	der	Baurechtsbehörden

(1) Baurechtsbehörden sind
1. das  Wirtschaftsministerium  als  oberste  Baurechts-

behörde,

Bauvorlageberechtigte  niedergelassen  sind,  sind  ohne 
Eintragung in die Liste nach Absatz 3 Nr. 3 bauvorlage-
berechtigt, wenn sie

1. eine vergleichbare Berechtigung besitzen und

2. dafür dem Absatz 6 Satz 1 vergleichbare Anforderun-
gen erfüllen mussten.

Sie haben das erstmalige Tätigwerden als Bauvorlagebe-
rechtigter vorher der Ingenieurkammer Baden-Württem-
berg anzuzeigen und dabei

1. eine  Bescheinigung  darüber,  dass  sie  in  einem  Mit-
gliedstaat  der  Europäischen  Union  oder  einem  nach 
dem Recht der Europäischen Gemeinschaften gleich-
gestellten Staat rechtmäßig als Bauvorlageberechtigte 
niedergelassen sind und ihnen die Ausübung dieser Tä-
tigkeiten zum Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung 
nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt ist, und

2. einen Nachweis darüber, dass sie  im Staat  ihrer Nie-
derlassung für die Tätigkeit als Bauvorlageberechtig-
ter  mindestens  die  Voraussetzungen  des  Absatzes  6 
Satz 1 erfüllen mussten,

vorzulegen; sie sind in einem Verzeichnis zu führen.

Die Ingenieurkammer hat auf Antrag zu bestätigen, dass 
die Anzeige nach Satz 2 erfolgt  ist; sie kann das Tätig-
werden  als  Bauvorlageberechtigter  untersagen  und  die 
Eintragung  in  dem  Verzeichnis  nach  Satz  2  löschen, 
wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht erfüllt sind.

(8)  Personen,  die  in  einem  anderen  Mitgliedstaat  der 
 Europäischen  Union  oder  einem  nach  dem  Recht  der 
 Europäischen  Gemeinschaften  gleichgestellten  Staat  
als Bauvorlageberechtigte niedergelassen sind, ohne  im 
Sinne des Absatzes 7 Satz 1 Nr. 2 vergleichbar zu sein, 
sind bauvorlageberechtigt, wenn ihnen die Ingenieurkam-
mer bescheinigt hat, dass sie die Anforderungen des Ab-
satzes 6 Satz 1 Nr. 1 und 2 erfüllen; sie sind in einem Ver-
zeichnis zu führen. Die Bescheinigung wird auf Antrag 
erteilt. Absatz 6 Satz 2 bis 7 ist entsprechend anzuwenden.

(9) Anzeigen und Bescheinigungen nach den Absätzen 7 
und  8  sind  nicht  erforderlich,  wenn  bereits  in  einem 
 anderen Land eine Anzeige erfolgt ist oder eine Beschei-
nigung erteilt wurde; eine weitere Eintragung in die von 
der  Ingenieurkammer  geführten  Verzeichnisse  erfolgt 
nicht. Verfahren nach den Absätzen 6 bis 8 können über 
einen Einheitlichen Ansprechpartner im Sinne des Geset-
zes über Einheitliche Ansprechpartner für das Land Ba-
den-Württemberg  abgewickelt werden;  §§ 71 a bis  71 e 
des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes in der jeweils 
geltenden Fassung finden Anwendung.

(10) Die oberste Baurechtsbehörde kann Entwurfsverfas-
sern und Fachplanern nach Absatz 2 das Verfassen von 
Bauvorlagen ganz oder teilweise untersagen, wenn diese 
wiederholt  und  unter  grober  Ver letzung  ihrer  Pflichten 
nach Absatz 1 und 2 bei der Erstellung von Bauvorlagen 
bauplanungsrechtliche oder bauordnungsrecht liche Vor-
schriften nicht beachtet haben. 
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(4)  Die  den  Gemeinden  und  den  Verwaltungsgemein-
schaften  nach  § 46  Abs. 2  übertragenen  Aufgaben  der 
 unteren  Baurechtsbehörden  sind  Pflichtaufgaben  nach 
Weisung. Für die Erhebung von Gebühren und Auslagen 
gilt das Kommunalabgabengesetz. Abweichend hiervon 
gelten für die Erhebung von Gebühren und Auslagen für 
bautechnische Prüfungen die  für die  staatlichen Behör-
den maßgebenden Vorschriften. 

(5)  Die  für  die  Fachaufsicht  zuständigen  Behörden 
 können  den  nachgeordneten  Baurechtsbehörden  unbe-
schränkt  Weisungen  erteilen.  Leistet  eine  Baurechtsbe-
hörde einer ihr erteilten Weisung inner halb der gesetzten 
Frist keine Folge, so kann an ihrer Stelle jede Fachauf-
sichtsbehörde die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten 
des  Kostenträgers  der  Baurechtsbehörde  treffen.  § 129 
Abs. 5 der Gemeindeordnung gilt entsprechend. 

§ 48

Sachliche	Zuständigkeit

(1) Sachlich zuständig  ist die untere Baurechtsbehörde, 
soweit nichts anderes bestimmt ist.

(2) Anstelle einer Gemeinde als Baurechtsbehörde ist die 
nächst höhere  Baurechtsbehörde,  bei  den  in  § 46 Abs. 2 
genannten  Gemeinden  die  untere  Verwaltungsbehörde 
zuständig, wenn es sich um ein Vorhaben der Gemeinde 
selbst  handelt,  gegen  das  Einwen dungen  erhoben  wer-
den, sowie bei einem Vorhaben, gegen das die Gemeinde 
als Beteiligte Einwendungen erhoben hat; an Stelle einer 
Verwaltungsgemeinschaft  als  Baurechtsbehörde  ist  in 
diesen Fällen bei Vorhaben sowie bei Einwendungen der 
Verwaltungsgemeinschaft oder einer Gemeinde, die der 
Verwaltungsgemeinschaft  angehört,  die  in  § 28  Abs. 2 
Nr. 1 oder 2 des Gesetzes über kommunale Zusammen-
arbeit genannte Behörde zuständig. Für die Behandlung 
des  Bauantrags,  die  Bauüberwachung  und  die  Bauab-
nahme gilt Absatz 1.

(3)  Die  Erlaubnis  nach  den  auf  Grund  des  § 14  des 
 Geräte-  und  Produktsicherheitsgesetzes  erlassenen Vor-
schriften  schließt  eine Genehmigung oder Zustimmung 
nach diesem Gesetz ein. Die für die Erlaubnis zuständige 
Behörde  entscheidet  im  Benehmen  mit  der  Baurechts-
behörde  der  gleichen  Verwaltungs stufe;  die  Bauüber-
wachung nach § 66 und die Bauabnahmen nach § 67 ob-
liegen der Baurechtsbehörde.

(4)  Bei  Anlagen  nach  § 7  des  Atomgesetzes  schließt  
die  atomrechtliche  Genehmigung  eine  Genehmigung 
oder Zustimmung nach diesem Gesetz ein.  Im Übrigen 
ist  bei  diesen  Anlagen  die  oberste  Baurechtsbehörde 
sachlich zuständig; sie entscheidet im Benehmen mit der 
für die atomrechtliche Aufsicht zuständigen Behörde.

2. die  Regierungspräsidien  als  höhere  Baurechtsbehör-
den,

3. die unteren Verwaltungsbehörden und die in den Ab-
satz 2 genannten Gemeinden und Verwaltungsgemein-
schaften als untere Baurechtsbehörden.

(2) Untere Baurechtsbehörden sind

1. Gemeinden und 

2. Verwaltungsgemeinschaften, 

wenn  sie  die  Voraussetzungen  des Absatzes  4  erfüllen 
und die höhere Baurechtsbehörde auf Antrag die Erfül-
lung dieser Voraussetzungen feststellt. Die Zuständigkeit 
und der Zeitpunkt des Aufgabenübergangs sind  im Ge-
setzblatt bekanntzumachen.

(3)  Die  Zuständigkeit  erlischt  im  Falle  des Absatzes  2 
durch Erklärung der Gemeinde oder der Verwaltungsge-
mein schaft  gegenüber  der  höheren  Baurechtsbehörde. 
Sie erlischt ferner, wenn die in Absatz 2 Satz 1 genannten 
Voraus setzungen nicht mehr erfüllt sind und die höhere 
Bau rechtsb ehörde dies feststellt. Das Erlöschen und sein 
Zeitpunkt sind im Gesetzblatt bekanntzu machen.

(4) Die Baurechtsbehörden sind für  ihre Aufgaben aus-
reichend mit geeigneten Fachkräften zu besetzen. Jeder 
unteren Baurechtsbe hörde muss mindestens ein Bauver-
ständiger angehören, der das Studium der Fachrichtung 
Architektur oder Bauingenieurwesen an einer deutschen 
Universität oder Fachhochschule oder eine gleichwertige 
Aus bildung  an  einer  ausländischen  Hochschule  oder 
gleichrangigen  Lehreinrichtung  erfolgreich  abgeschlos-
sen hat; die höhere Bau rechtsbehörde kann von der Anfor-
derung an die Ausbildung Aus nahmen zulassen. Die Fach-
kräfte zur Beratung und Unter stützung der Landratsämter 
als Baurechtsbehörden sind vom Land kreis zu stellen.

§ 47

Aufgaben	und	Befugnisse	der	Baurechtsbehörden

(1)  Die  Baurechtsbehörden  haben  darauf  zu  achten,  
dass die baurechtlichen Vorschriften  sowie die  anderen 
öffentlich-recht lichen  Vorschriften  über  die  Errichtung 
und  den  Abbruch  von  Anlagen  und  Einrichtungen  im 
Sinne  des  § 1  einge halten  und  die  auf  Grund  dieser 
 Vorschriften  erlassenen  Anordnungen  befolgt  werden. 
Sie haben zur Wahrnehmung dieser Aufgaben die jenigen 
Maßnahmen zu treffen, die nach pflichtgemäßem Ermes-
sen erforder lich sind.

(2)  Die  Baurechtsbehörden  können  zur  Erfüllung  ihrer 
Aufgaben Sach verständige heranziehen.

(3)  Die  mit  dem  Vollzug  dieses  Gesetzes  beauftragten 
Personen  sind  berechtigt,  in  Ausübung  ihres  Amtes 
Grundstücke  und  bauliche  Anlagen  einschließlich  der 
Wohnungen zu betreten. Das Grundrecht der Unverletz-
lichkeit  der  Wohnung  (Artikel  13  des  Grundgesetzes) 
wird insoweit eingeschränkt.
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2. außerhalb  des  Geltungsbereichs  einer  Veränderungs-
sperre im Sinne des § 14 BauGB. 

(3)  Beim  Abbruch  von  Anlagen  und  Einrichtungen  
wird  das  Kenntnisgabeverfahren  durchgeführt,  soweit 
die Vorhaben nicht bereits nach § 50 Abs. 3 verfahrens-
frei sind.

(4) Kenntnisgabepflichtige Vorhaben müssen ebenso wie 
genehmigungspflichtige  Vorhaben  den  öffentlich-recht-
lichen Vorschriften entsprechen.

(5)  Über Abweichungen, Ausnahmen  und  Befreiungen 
entscheidet  die  Baurechtsbehörde  auf  besonderen  An-
trag; § 54 Abs. 4 gilt entsprechend.  Im Übrigen werden 
die  Bauvorlagen  von  der  Baurechtsbehörde  nicht  ge-
prüft; § 47 Abs. 1 bleibt unberührt.

(6)  Der  Bauherr  kann  beantragen,  dass  bei  Vorhaben,  
die Absatz 1 oder 3 entsprechen, ein Baugenehmigungs-
verfahren durchgeführt wird.

§ 52

Vereinfachtes	Baugenehmigungsverfahren

(1)  Das  vereinfachte  Baugenehmigungsverfahren  kann 
bei Bauvorhaben nach § 51 Abs. 1 durchgeführt werden. 

(2)  Im  vereinfachten  Baugenehmigungsverfahren  prüft 
die Baurechtsbehörde 

1. die  Übereinstimmung  mit  den  Vorschriften  über  die 
 Zulässigkeit der baulichen Anlagen nach den §§ 29 bis 
38 BauGB,

2. die Übereinstimmung mit den §§ 5 bis 7,

3. andere öffentlich-rechtliche Vorschriften, 

4. soweit in diesen Anforderungen an eine Baugenehmi-
gung gestellt werden oder 

5. soweit es sich um Vorhaben im Außenbereich handelt, 
im Umfang des § 58 Abs. 1 Satz 2.

(3) Auch soweit Absatz 2 keine Prüfung vorsieht, müssen 
Bauvorhaben im vereinfachten Verfahren den öffentlich-
rechtlichen Vorschriften entsprechen. 

(4)  Über Abweichungen, Ausnahmen  und  Befreiungen 
von  Vorschriften  nach  diesem  Gesetz  oder  auf  Grund 
dieses Gesetzes, die nach Absatz 2 nicht geprüft werden, 
entscheidet die Baurechtsbehörde auf besonderen Antrag 
im Rahmen des vereinfachten Baugenehmigungsverfah-
rens.

§ 53

Bauvorlagen	und	Bauantrag	

(1) Alle für die Durchführung des Baugenehmigungsver-
fahrens oder des Kenntnisgabeverfahrens erforderlichen 
Unterlagen (Bauvorlagen) und Anträge auf Abweichun-
gen, Ausnahmen und Befreiungen sind bei der Gemeinde 
einzureichen. Bei genehmigungspflichtigen Vorhaben ist 
zusammen mit den Bauvorlagen der schriftliche Antrag 
auf Baugenehmigung (Bauantrag) einzureichen.

A c H T E R   T E I L

Verwaltungsverfahren, Baulasten

§ 49

Genehmigungspflichtige	Vorhaben

Die  Errichtung  und  der  Abbruch  baulicher  Anlagen 
 sowie  der  in  § 50  aufgeführten  anderen  Anlagen  und 
 Einrichtungen bedürfen der Baugenehmigung, soweit in 
§§ 50, 51, 69 oder 70 nichts anderes bestimmt ist.

§ 50

Verfahrensfreie	Vorhaben

(1) Die Errichtung der Anlagen und Einrichtungen, die 
im Anhang aufgeführt sind, ist verfahrensfrei.

(2) Die Nutzungsänderung ist verfahrensfrei, wenn

1. für die neue Nutzung keine anderen oder weitergehen-
den Anforderungen  gelten  als  für  die  bisherige  Nut-
zung oder

2. durch  die  neue  Nutzung  zusätzlicher  Wohnraum  in 
Wohngebäuden nach Gebäudeklasse 1 bis 3 im Innen-
bereich geschaffen wird. 

(3) Der Abbruch ist verfahrensfrei bei 

1. Anlagen nach Absatz 1,

2. freistehenden Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 3,

3. sonstigen Anlagen, die keine Gebäude sind, mit einer 
Höhe bis zu 10 m.

(4) Instandhaltungsarbeiten sind verfahrensfrei.

(5) Verfahrensfreie Vorhaben müssen ebenso wie ge neh-
migungs pflichtige  Vorhaben  den  öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften entsprechen. § 57 findet entsprechende An-
wendung.

§ 51

Kenntnisgabeverfahren

(1) Das Kenntnisgabeverfahren kann durchgeführt wer-
den bei der Errichtung von 

1. Wohngebäuden,

2. sonstigen Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3, aus-
genommen Gaststätten,

3. sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebäude sind,

4. Nebengebäuden  und  Nebenanlagen  zu  Bauvorhaben 
nach den Nummern 1 bis 3,

ausgenommen Sonderbauten, soweit die Vorhaben nicht 
bereits nach § 50 verfahrensfrei sind und die Vorausset-
zungen des Absatzes 2 vorliegen.

(2) Die Vorhaben nach Absatz 1 müssen liegen

1. innerhalb des Geltungsbereichs eines Bebauungsplans 
im  Sinne  des  § 30  Abs. 1  BauGB,  der  nach  dem 
29. Juni 1961 rechtsver bindlich geworden ist, oder im 
Geltungsbereich  eines  Bebauungsplans  im  Sinne  der 
§§ 12, 30 Abs. 2 BauGB und
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und dass ohne Behebung der Mängel innerhalb der dem 
Bauherrn  gesetzten,  angemessenen  Frist  der  Bauantrag 
zurückgewiesen werden kann.

(2) Sobald der Bauantrag und die Bauvorlagen vollstän-
dig sind, hat die Baurechtsbehörde unverzüglich

1. dem Bauherrn  ihren Eingang und den nach Absatz 5 
ermittelten  Zeitpunkt  der  Entscheidung,  jeweils  mit 
Datumsangabe, schriftlich mitzuteilen,

2. die  Gemeinde  und  die  berührten  Stellen  nach  § 53 
Abs. 4 zu hören.

(3)  Für  die Abgabe  der  Stellungnahmen  setzt  die  Bau-
rechtsbehörde der Gemeinde und den berührten Stellen 
eine angemessene Frist; sie darf höchstens einen Monat 
betragen. Äußern sich die Gemeinde oder die berührten 
Stellen  nicht  fristgemäß,  kann  die  Baurechts behörde 
 davon ausgehen, dass keine Bedenken bestehen. Bedarf 
nach Landesrecht die Erteilung der Baugenehmigung des 
Einvernehmens  oder  der  Zustimmung  einer  anderen 
Stelle, so gilt diese als er teilt, wenn sie nicht  inner halb 
eines Monats nach Eingang des Ersuchens unter An gabe 
der Gründe verweigert wird.

(4) Hat eine Gemeinde ihr nach § 14 Abs. 2 Satz 2, § 22 
Abs. 5 Satz 1, § 36 Abs. 1 Sätze 1 und 2 BauGB erforder-
liches Einvernehmen rechtswidrig versagt, kann die zu-
ständige Genehmigungsbehörde das fehlende Einverneh-
men nach Maßgabe der Sätze 2 bis 7 ersetzen. § 121 der 
Gemeindeordnung findet keine Anwendung. Die Geneh-
migung  gilt  zugleich  als  Ersatzvornahme.  Sie  ist  inso-
weit zu begründen. Widerspruch und Anfechtungsklage 
haben  auch  insoweit  keine  aufschiebende Wirkung,  als 
die  Genehmigung  als  Ersatzvornahme  gilt.  Die  Ge-
meinde ist vor der Erteilung der Genehmigung anzuhö-
ren. Dabei ist ihr Gelegenheit zu geben, binnen angemes-
sener Frist erneut über das gemeindliche Einvernehmen 
zu entscheiden.

(5) Die Baurechtsbehörde hat über den Bauantrag inner-
halb von zwei Monaten, im vereinfachten Baugenehmi-
gungsverfahren  und  in  den  Fällen  des  § 51 Abs. 5,  des 
§ 56 Abs. 6 sowie des § 57 Abs. 1 innerhalb eines Monats 
zu entscheiden. Die Frist nach Satz 1 beginnt, sobald die 
vollständigen Bau vorlagen und alle für die Entscheidung 
notwendigen  Stellung nahmen  und  Mitwirkungen  vor-
liegen,  spätestens  jedoch  nach Ablauf  der  Fristen  nach 
Absatz 3 und nach § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB. Auf die 
Einhaltung der Frist nach Satz 1 kann der Bauherr nicht 
wirksam verzichten. 

(6) Die Fristen nach Absatz 3 dürfen nur ausnahmsweise 
bis zu einem Monat verlängert werden.

§ 55

Nachbarbeteiligung

(1) Die Gemeinde benachrichtigt die Eigentümer angren-
zender  Grundstücke  (Angrenzer)  innerhalb  von  fünf 
 Arbeitstagen ab dem Eingang der vollständigen Bauvor-

(2) Der Bauantrag ist vom Bauherrn und vom Entwurfs-
verfasser, die Bauvorlagen  sind vom Entwurfsverfasser 
zu  unterschreiben.  Die  von  den  Fachplanern  nach  § 43 
Abs. 2 erstellten Bauvorlagen müssen von diesen unter-
schrieben werden.

(3)  Die  Gemeinde  hat  den  Bauantrag  und  die  Bauvor-
lagen, wenn sie nicht selbst Bau rechtsbehörde ist, unter 
Zurückbehaltung einer Ausfertigung  innerhalb von drei 
Arbeitstagen an die Baurechtsbehörde weiter zuleiten.

(4)  Zum  Bauantrag  wird  die  Gemeinde  gehört,  wenn  
sie nicht  selbst Baurechtsbehörde  ist. Soweit  es  für die 
 Behandlung des Bauantrags notwendig ist, sollen die Stel-
len gehört werden, deren Aufgabenbereich berührt wird. 
Ist die Beteiligung einer Stelle nur erforderlich, um das 
Vorliegen  von  fachtechnischen  Voraus setzungen  in  öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften zu prüfen, kann die Bau-
rechtsbehörde mit Einverständnis des Bauherrn und auf 
dessen Kosten dies durch Sachverständige prüfen lassen.

Sie kann vom Bauherrn die Bestätigung eines Sachver-
ständigen verlangen, dass die fachtechnischen Vorausset-
zungen vorliegen.

(5)  Im Kenntnisgabeverfahren hat die Gemeinde  inner-
halb von fünf Arbeitstagen

1. dem  Bauherrn  den  Zeitpunkt  des  Eingangs  der  voll-
ständigen Bauvorlagen schriftlich zu bestätigen und

2. die  Bauvorlagen  sowie  Anträge  nach  § 51  Abs. 5, 
wenn sie nicht selbst Baurechtsbehörde ist, unter Zu-
rückbehaltung  einer  Ausfertigung  an  die  Baurechts-
behörde weiterzuleiten.

(6)  Absatz  5  gilt  nicht,  wenn  die  Gemeinde  feststellt, 
dass

1. die Bauvorlagen unvollständig sind,

2. die Erschließung des Vorhabens nicht gesichert ist,

3. eine hindernde Baulast besteht oder

4. das  Vorhaben  in  einem  förmlich  festgelegten  Sanie-
rungsgebiet  im  Sinne  des  § 142  BauGB,  in  einem 
förmlich  festgelegten  städtebaulichen  Entwicklungs-
bereich  im  Sinne  des  § 165  BauGB  oder  in  einem 
förmlich  festgelegten  Gebiet  im  Sinne  des  § 171  d 
oder des § 172 BauGB liegt und die hierfür erforderli-
chen Genehmigungen nicht beantragt worden sind.

Die Gemeinde hat dies dem Bauherrn innerhalb von fünf 
Arbeits tagen mitzuteilen.

§ 54

Fristen	im	Genehmigungsverfahren,		
gemeindliches	Einvernehmen

(1)  Die  Baurechtsbehörde  hat  innerhalb  von  zehn  Ar-
beitstagen  nach  Eingang  den  Bauantrag  und  die  Bau-
vorlagen auf Vollständigkeit zu überprüfen. Sind sie un-
vollständig oder weisen sie sonstige erhebliche Mängel 
auf, hat die Baurechtsbehörde dem Bauherrn unverzüg-
lich  mitzuteilen,  welche  Ergänzungen  erforderlich  sind 
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4. zur praktischen Erprobung neuer Bau- und Wohnfor-
men im Wohnungsbau,

wenn die Abweichungen mit den öffentlichen Belangen 
vereinbar sind. 

(3) Ausnahmen, die in diesem Gesetz oder in Vorschrif-
ten auf Grund dieses Gesetzes vorgesehen sind, können 
zugelassen werden, wenn sie mit den öffentlichen Belan-
gen vereinbar sind und die für die Ausnahmen festgeleg-
ten Voraussetzungen vorliegen.

(4) Ferner  können Ausnahmen von den Vorschriften  in 
den §§ 4 bis 37 dieses Gesetzes oder auf Grund dieses 
Gesetzes zugelassen werden

1. bei Gemeinschaftsunterkünften, die der vorübergehen-
den Unterbringung oder dem vorübergehenden Woh-
nen dienen,

2. bei  baulichen  Anlagen,  die  nach  der  Art  ihrer  Aus-
führung für eine dauernde Nutzung nicht geeignet sind 
und die für eine begrenzte Zeit aufgestellt werden (Be-
helfsbauten),

3. bei kleinen, Nebenzwecken dienenden Gebäuden ohne 
Feuerstätten, wie Geschirrhütten,

4. bei freistehenden anderen Gebäuden, die allenfalls für 
einen  zeitlich  begrenzten  Aufenthalt  bestimmt  sind, 
wie  Gartenhäuser,  Wochenendhäuser  oder  Schutz-
hütten.

(5) Von den Vorschriften  in den §§ 4 bis 39 dieses Ge-
setzes  oder  auf  Grund  dieses  Gesetzes  kann  Befreiung 
erteilt werden, wenn

1. Gründe des allgemeinen Wohls die Abweichung erfor-
dern oder

2. die  Einhaltung  der  Vorschrift  im  Einzelfall  zu  einer 
 offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde 

und  die  Abweichung  auch  unter  Würdigung  nachbar-
licher  Interessen mit den öffentlichen Belangen verein-
bar  ist. Gründe des allgemeinen Wohls  liegen auch bei 
Vorhaben zur Deckung dringenden Wohnbedarfs vor. Bei 
diesen Vorhaben kann auch in mehreren vergleichbaren 
Fällen eine Befreiung erteilt werden.

(6)  Ist  für  verfahrensfreie  Vorhaben  eine Abweichung, 
Ausnahme  oder  Befreiung  erforderlich,  so  ist  diese 
schriftlich  besonders  zu  beantragen.  § 54 Abs. 4  findet 
entsprechende Anwendung.

§ 57

Bauvorbescheid

(1) Vor Einreichen des Bauantrags kann auf schriftlichen 
Antrag  des  Bauherrn  ein  schriftlicher  Bescheid  zu  ein-
zelnen  Fragen  des  Vorhabens  erteilt  werden  (Bauvor-
bescheid). Der Bauvorbescheid gilt drei Jahre.

(2) § 53 Abs. 1 bis 4, §§ 54, 55 Abs. 1 und 2, § 58 Abs. 1 
bis 3 sowie § 62 Abs. 2 gelten entsprechend.

lagen von dem Bauvorhaben. Die Benachrichtigung  ist 
nicht erforderlich bei Angrenzern, die

1. eine  schriftliche  Zustimmungserklärung  abgegeben 
oder die Bauvorlagen unterschrieben haben oder 

2. durch das Vorhaben offensichtlich nicht berührt wer-
den. 

Die Gemeinde kann auch  sonstige Eigentümer benach-
barter  Grundstücke  (sonstige  Nachbarn),  deren  öffent-
lich-rechtlich  geschützte  nachbarliche  Belange  berührt 
sein  können,  innerhalb  der  Frist  des  Satzes  1  be nach-
richtigen.  Bei  Eigentümergemeinschaften  nach  dem 
Wohnungseigen tums gesetz genügt die Benachrichtigung 
des Verwalters.

(2) Einwendungen sind innerhalb von vier Wochen nach 
Zustellung  der  Benachrichtigung  bei  der  Gemeinde 
schriftlich oder zur Niederschrift vorzubringen. Die vom 
Bauantrag durch Zustellung benachrichtigten Angrenzer 
und sonstigen Nachbarn werden mit allen Einwendungen 
ausge schlossen,  die  im  Rahmen  der  Beteiligung  nicht 
fristgemäß geltend gemacht worden sind und sich auf von 
der  Baurechtsbehörde  zu  prüfende  öffentlich-rechtliche 
Vorschriften beziehen (materielle Präklusion). Auf diese 
Rechts folge ist in der Benachrichtigung hinzuweisen. Die 
Gemeinde leitet die bei ihr eingegangenen Ein wendungen 
zusammen  mit  ihrer  Stellungnahme  innerhalb  der  Frist 
des § 54 Abs. 3 an die Bau recht sbehörde weiter.

(3)  Bei  Vorhaben  im  Kenntnisgabeverfahren  gilt  Ab-
satz  1  entsprechend.  Bedenken  können  innerhalb  von 
zwei Wochen nach Zugang der Benachrichtigung bei der 
Gemeinde  vorgebracht  werden.  Die  Gemeinde  hat  sie 
unverzüglich  an  die  Baurechtsbehörde  weiterzuleiten. 
Für die Behandlung der Bedenken gilt § 47 Abs. 1. Die 
Angrenzer  und  sonstigen  Nachbarn  werden  über  das 
 Ergebnis unterrichtet.

§ 56

Abweichungen,	Ausnahmen	und	Befreiungen

(1) Abweichungen von technischen Bauvorschriften sind 
zuzulassen,  wenn  auf  andere  Weise  dem  Zweck  dieser 
Vorschriften nachweislich entsprochen wird.

(2) Ferner  sind Abweichungen von den Vorschriften  in 
den  §§ 4  bis  37  dieses  Gesetzes  oder  aufgrund  dieses 
 Gesetzes zuzulassen

1. zur  Modernisierung  von  Wohnungen  und  Wohnge-
bäuden,  Teilung  von  Wohnungen  oder  Schaffung  
von  zusätzlichem  Wohnraum  durch  Ausbau,  Anbau, 
Nutzungsänderung, Aufstockung  oder  Änderung  des 
Daches,  wenn  die  Baugenehmigung  oder  die  Kennt-
nisgabe  für die Errichtung des Gebäudes mindestens 
fünf Jahre zurückliegt,

2. zur Erhaltung und weiteren Nutzung von Kulturdenk-
malen,

3. zur  Verwirklichung  von  Vorhaben  zur  Energieein-
sparung,
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hält  die Baugenehmigung keine  solchen Auflagen oder 
Bedingungen, so ist der Baufreigabeschein mit der Bau-
genehmigung  zu  erteilen.  Der  Baufreigabeschein  muss 
die Bezeichnung des Bau vorhabens und die Namen und 
Anschriften  des  Entwurfsverfassers  und  des  Bauleiters 
enthalten und ist dem Bauherrn zuzustellen.

(2) Der Bauherr hat den Baubeginn genehmigungspflich-
tiger Vor haben und die Wiederaufnahme der Bauarbeiten 
nach einer Unter brechung von mehr als sechs Monaten 
vorher der Baurechtsbehörde schriftlich mitzuteilen.

(3) Vor Baubeginn müssen bei genehmigungspflichtigen 
Vorhaben  Grundriss  und  Höhenlage  der  baulichen An-
lage  auf  dem  Baugrundstück  festgelegt  sein.  Die  Bau-
rechts be hörde kann verlangen, dass diese Festlegungen 
durch einen Sach verständigen vorgenommen werden. 

(4) Bei Vorhaben im Kenntnisgabeverfahren darf mit der 
Ausführung begonnen werden

1. bei  Vorhaben,  denen  die Angrenzer  schriftlich  zuge-
stimmt haben, zwei Wochen,

2. bei sonstigen Vorhaben ein Monat 

nach Eingang der vollständigen Bauvorlagen bei der Ge-
meinde, es sei denn, der Bauherr erhält eine Mitteilung 
nach  § 53  Abs. 6  oder  der  Baubeginn  wird  nach  § 47 
Abs. 1 oder vorläufig auf Grund von § 15 Abs. 1 Satz 2 
BauGB untersagt. Wurde ein Antrag nach § 51 Abs. 5 ge-
stellt,  darf  mit  davon  betroffenen  Bauarbeiten  erst  be-
gonnen werden, wenn dem Antrag entsprochen wurde.

(5) Bei Vorhaben im Kenntnisgabeverfahren hat der Bau-
herr vor Baubeginn

1. die  bautechnischen  Nachweise  von  einem  Sach-
verständigen  prüfen  zu  lassen,  soweit  nichts  anderes 
bestimmt ist; die Prüfung muss vor Baubeginn, spätes-
tens  jedoch  vor  Ausführung  der  jeweiligen  Bauab-
schnitte abgeschlossen sein, 

2. Grundriss  und  Höhenlage  von  Gebäuden  auf  dem 
Baugrundstück  durch  einen  Sachverständigen  fest-
legen zu lassen, soweit nichts anderes bestimmt ist, 

3. dem  Bezirksschorn steinfegermeister  technische  An-
gaben über Feuerungsan lagen vorzulegen.

(6)  Bei  Vorhaben  im  Kenntnisgabeverfahren  innerhalb 
 eines förmlich festgelegten Sanierungsgebietes im Sinne 
des  § 142  BauGB,  eines  förmlich  festgelegten  städte-
baulichen  Entwicklungsbereiches  im  Sinne  des  § 165 
BauGB oder eines förmlich festgelegten Gebiets im Sinne 
des § 171 d oder § 172 BauGB müssen vor Baubeginn die 
hierfür erforderlichen Genehmigungen vorliegen.

§ 60

Sicherheitsleistung

(1)  Die  Baurechtsbehörde  kann  die  Leistung  einer  Si-
cherheit  verlangen,  soweit  sie  erforderlich  ist,  um  die 
 Erfüllung von Auflagen oder sonstigen Verpflichtungen 
zu sichern.

§ 58

Baugenehmigung	

(1)  Die  Baugenehmigung  ist  zu  erteilen,  wenn  dem 
genehmigungs pfli chtigen Vorhaben keine von der Bau-
rechtsbehörde  zu  prüfenden  öffentlich-rechtlichen  Vor-
schriften entgegenstehen. Soweit nicht § 52 Anwendung 
findet,  sind  alle  öffentlich-rechtlichen  Vorschriften  zu 
prüfen, die Anforderungen an das Bauvorhaben enthalten 
und  über  deren  Einhaltung  nicht  eine  andere  Behörde  
in  einem  gesonderten  Verfahren  durch  Verwaltungsakt 
entscheidet.  Die  Bauge nehmigung  bedarf  der  Schrift-
form;  § 3 a  des  Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 
findet  keine Anwendung.  Erleichterungen, Abweichun-
gen,  Ausnahmen  und  Befreiungen  sind  ausdrücklich 
 auszusprechen. Die Ba ugenehmigung ist nur insoweit zu 
begründen,  als  sie  Ab weichungen,  Ausnahmen  oder 
 Befreiungen  von  nachbarschützenden  Vorschriften  ent-
hält und der Nachbar Einwendungen erhoben hat. Eine 
Ausfertigung der mit Genehmigungsvermerk versehenen 
Bauvor lagen  ist  dem  Antragsteller  mit  der  Baugeneh-
migung  zuzustellen.  Eine  Ausfertigung  der  Bau geneh-
migung  ist  auch  Angrenzern  und  sonstigen  Nachbarn 
zuzustellen,  deren  Einwendungen  gegen  das  Vorhaben 
nicht entsprochen wird; auszunehmen sind solche Anga-
ben,  die  wegen  berechtigter  Interessen  der  Beteiligten 
geheim zu halten sind.

(2)  Die  Baugenehmigung  gilt  auch  für  und  gegen  den 
Rechtsnach folger des Bauherrn.

(3)  Die  Baugenehmigung  wird  unbeschadet  privater 
Rechte Dritter erteilt.

(4) Behelfsbauten dürfen nur befristet oder widerruflich 
ge nehmigt werden. Nach Ablauf der gesetzten Frist oder 
nach Widerruf ist die Anlage ohne Entschädigung zu be-
seitigen und ein ordnungsgemäßer Zustand herzustellen.

(5) Die Gemeinde ist, wenn sie nicht Baurechtsbehörde 
ist, von jeder Baugenehmigung durch Übersendung einer 
Abschrift des Bescheides und der Pläne zu unterrichten.

(6) Auch  nach  Erteilung  der  Baugenehmigung  können 
Anforderungen gestellt werden, um Gefahren für Leben 
oder  Gesundheit  oder  bei  der  Genehmigung  nicht  vor-
aussehbare Gefahren oder erhebliche Nachteile oder Be-
lästigungen  von  der Allgemeinheit  oder  den  Benutzern 
der baulichen Anlagen abzuwenden. Bei Gefahr im Ver-
zug kann bis zur Erfüllung dieser Anforderungen die Be-
nutzung der baulichen Anlage eingeschränkt oder unter-
sagt werden.

§ 59

Baubeginn

(1)  Mit  der  Ausführung  genehmigungspflichtiger  Vor-
haben  darf  erst  nach  Erteilung  des  Baufreigabescheins 
begonnen werden. Der Bau freigabeschein ist zu erteilen, 
wenn  die  in  der  Baugenehmigung  für  den  Baubeginn 
enthaltenen Auflagen und Bedingungen erfüllt sind. Ent-
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2. das  Vorhaben  ohne  die  erforderlichen  Bauabnahmen 
(§ 67) oder Nachweise (§ 66 Abs. 2 und 4) oder über 
die  Teilbaugenehmigung  (§ 61)  hinaus  fortgesetzt 
wurde, 

3. bei der Ausführung eines Vorhabens

a)  von  der  erteilten  Baugenehmigung  oder  Zustim-
mung, 

b)  im  Kenntnisgabeverfahren  von  den  eingereichten 
Bauvorlagen 

  abgewichen wird, es sei denn die Abweichung ist nach 
§ 50 verfahrensfrei,

4. Bauprodukte  verwendet  werden,  die  entgegen  § 17 
Abs. 1  kein  cE-Zeichen  oder  Ü-Zeichen  tragen  oder 
unberechtigt damit gekennzeichnet sind.

Widerspruch  und  Anfechtungsklage  gegen  die  Anord-
nung der Einstellung der Arbeiten  haben keine aufschie-
bende Wirkung.

(2) Werden Arbeiten trotz schriftlich oder mündlich ver-
fügter Einstellung fortgesetzt, so kann die Baurechtsbe-
hörde die Baustelle versiegeln und die an der Baustelle 
vorhandenen Baustoffe, Bauteile, Baugeräte, Baumaschi-
nen und Bauhilfsmittel in amtlichen Gewahrsam nehmen.

§ 65

Abbruchsanordnung	und	Nutzungsuntersagung

Der  teilweise  oder  vollständige Abbruch  einer Anlage, 
die im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten errichtet wurde, kann angeordnet werden, wenn nicht 
auf andere Weise rechtmäßige Zustände hergestellt wer-
den können. Werden Anlagen im Widerspruch zu öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften genutzt, so kann diese Nut-
zung untersagt werden.

§ 66

Bauüberwachung

(1) Die Baurechtsbehörde kann die Ordnungsmäßigkeit 
der  Bauausführung  und  die  ordnungsgemäße  Erfüllung 
der Pflichten der am Bau Beteiligten nach den §§ 42 bis 
45 überprüfen. Sie kann verlangen, dass Beginn und Be-
endigung bestimmter Bauarbeiten angezeigt werden.

(2) Die Ordnungsmäßigkeit der Bauausführung umfasst 
auch  die  Tauglichkeit  der  Gerüste  und  Absteifungen 
 sowie die Bestimmungen zum Schutze der allgemeinen 
Sicherheit. Auf Verlangen der Baurechtsbehörde hat der 
Bauherr  die  Verwendbarkeit  der  Bauprodukte  nach-
zuweisen.  Die  Baurechtsbehörde  und  die  von  ihr  Be-
auftragten können Proben von Bauprodukten, soweit er-
forderlich  auch  aus  fertigen  Bauteilen,  entnehmen  und 
prüfen oder prüfen lassen.

(3)  Den  mit  der  Überwachung  beauftragten  Personen  
ist  jederzeit  Zutritt  zu  Baustellen  und  Betriebsstätten 

(2) Auf  Sicherheitsleistungen  sind  die  §§ 232,  234  bis 
240 des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzuwenden.

§ 61

Teilbaugenehmigung

(1)  Ist  ein  Bauantrag  eingereicht,  so  kann  der  Beginn  
der Bauarbeiten für die Baugrube und für einzelne Bau-
teile oder Bauabschnitte  auf  schriftlichen Antrag  schon 
vor Erteilung der Baugenehmigung schriftlich, aber nicht 
in  elektronischer Form,  zugelassen werden, wenn nach 
dem Stand der Prüfung des Bauantrags gegen die Teil-
ausführung keine Bedenken bestehen  (Teilbaugenehmi-
gung). §§ 54, 58 Abs. 1 bis 5 sowie § 59 Abs. 1 bis 3 gel-
ten entsprechend.

(2)  In  der  Baugenehmigung  können  für  die  bereits  ge-
nehmigten  Teile  des  Vorhabens,  auch  wenn  sie  schon 
ausgeführt sind, zusätzliche Anforderungen gestellt wer-
den,  wenn  sich  bei  der  weiteren  Prüfung  der  Bauvor-
lagen ergibt, dass die zusätzlichen Anforderungen nach 
§ 3 Abs. 1 Satz 1 erforderlich sind.

§ 62

Geltungsdauer	der	Baugenehmigung

(1)  Die  Baugenehmigung  und  die Teilbaugenehmigung 
erlöschen,  wenn  nicht  innerhalb  von  drei  Jahren  nach 
 Erteilung der Genehmigung mit der Bauausführung be-
gonnen  oder  wenn  sie  nach  diesem  Zeitraum  ein  Jahr 
 unterbrochen worden ist.

(2) Die Frist nach Absatz 1 kann auf schriftlichen Antrag 
jeweils bis zu drei Jahren schriftlich verlängert werden. 
Die  Frist  kann  auch  rückwirkend  verlängert  werden, 
wenn  der  Antrag  vor  Fristablauf  bei  der  Baurechtsbe-
hörde eingegangen ist.

§ 63

Verbot	unrechtmäßig	gekennzeichneter	Bauprodukte

Sind Bauprodukte entgegen § 22 mit dem Ü-Zeichen ge-
kennzeichnet, so kann die Baurechtsbehörde die Verwen-
dung  dieser  Bauprodukte  untersagen  und  deren  Kenn-
zeichnung entwerten oder beseitigen lassen.

§ 64

Einstellung	von	Arbeiten

(1) Werden Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-recht-
lichen Vorschriften errichtet oder abgebrochen, so kann 
die  Baurechtsbehörde  die  Einstellung  der Arbeiten  an-
ordnen. Dies gilt insbesondere, wenn 

1. die Ausführung eines Vorhabens entgegen § 59 begon-
nen wurde, 
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werden  für  bauliche  Anlagen,  die  in  unter schiedlicher 
Ausführung,  aber  nach  einem  bestimmten  System  und 
aus bestimmten Bauteilen an mehreren Stellen errichtet 
werden sollen; in der Typenprüfung ist die zulässige Ver-
änderbarkeit festzulegen.

(2) Die Typenprüfung wird auf schriftlichen Antrag von 
einem  Prüfamt  für  Baustatik  durchgeführt.  Soweit  die 
Typenprüfung  ergibt,  dass  die  Ausführung  den  öffent-
lich-rechtlichen  Vorschriften  entspricht,  ist  dies  durch 
Bescheid  festzustellen.  Die  Typenprüfung  darf  nur  wi-
derruflich und für eine Frist von bis zu fünf Jahren erteilt 
oder verlängert werden. § 62 Abs. 2 Satz 2 gilt entspre-
chend.

(3) Die in der Typenprüfung entschiedenen Fragen wer-
den von der Baurechtsbehörde nicht mehr geprüft.

(4) Typenprüfungen anderer Bundesländer gelten auch in 
Baden-Württemberg.

§ 69

Fliegende	Bauten

(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet 
und bestimmt sind, wiederholt aufgestellt und abgebaut 
zu werden. Baustelleneinrichtungen und Baugerüste gel-
ten nicht als Fliegende Bauten.

(2) Fliegende Bauten bedürfen,  bevor  sie  erstmals  auf-
gestellt und in Gebrauch genommen werden, einer Aus-
führungsgenehmigung. Dies gilt nicht für unbedeutende 
Fliegende Bauten, an die besondere Sicherheitsanforde-
rungen nicht gestellt werden, sowie für Fliegende Bau-
ten, die der Landesverteidigung dienen.

(3)  Zuständig  für  die  Erteilung  der Ausführungsgeneh-
migung  ist  die  Baurechtsbehörde,  in  deren  Gebiet  der 
 Antragsteller  seinen  Wohnsitz  oder  seine  gewerbliche 
Niederlassung  hat.  Hat  der  Antragsteller  weder  seinen 
Wohnsitz  noch  seine  gewerbliche  Niederlassung  inner-
halb  der  Bundesrepublik  Deutschland,  so  ist  die  Bau-
rechtsbehörde zuständig,  in deren Gebiet der Fliegende 
Bau erstmals aufgestellt und in Gebrauch genommen wer-
den soll.

(4)  Die  Ausführungsgenehmigung  wird  für  eine  be-
stimmte  Frist  erteilt,  die  fünf  Jahre  nicht  überschreiten 
soll. Sie kann auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu fünf 
Jahren verlängert werden. § 62 Abs. 2 Satz 2 gilt entspre-
chend. Die Ausführungsgenehmigung und deren Verlän-
gerung  werden  in  ein  Prüfbuch  eingetragen,  dem  eine 
Ausfertigung der mit Genehmigungsvermerk versehenen 
Bauvorlagen beizufügen ist.

(5)  Der  Inhaber  der Ausführungsgenehmigung  hat  den 
Wechsel  seines  Wohnsitzes  oder  seiner  gewerblichen 
Niederlassung  oder  die  Übertragung  eines  Fliegenden 
Baues an Dritte der Behörde, die die Ausführungsgeneh-
migung erteilt hat,  anzuzeigen. Diese hat die Änderun-
gen in das Prüfbuch einzutragen und sie, wenn mit den 

 sowie  Einblick  in  Genehmigungen  und  Zulassungen, 
Prüfzeugnisse, Übereinstimmungserklärungen, Überein-
stimmungszertifikate,  Überwachungsnachweise,  Zeug-
nisse und Aufzeichnungen über die Prüfung von Baupro-
dukten, in die Bautagebücher und andere vorgeschriebene 
Aufzeichnungen  zu  gewähren.  Der  Bauherr  hat  die  für 
die  Überwachung  erforderlichen Arbeitskräfte  und  Ge-
räte zur Verfügung zu stellen.

(4) Die Baurechtsbehörde kann einen Nachweis darüber 
verlangen, dass die Grundflächen, Abstände und Höhen-
lagen der Gebäude eingehalten sind.

§ 67

Bauabnahmen,	Inbetriebnahme	der	Feuerungsanlagen

(1)  Soweit  es  bei  genehmigungspflichtigen  Vorhaben  
zur  Wirksamkeit  der  Bauüberwachung  erforderlich  ist, 
kann in der Baugenehmigung oder der Teilbaugenehmi-
gung,  aber  auch  noch  während  der  Bauausführung  die 
Abnahme 

1. bestimmter Bauteile oder Bauarbeiten und

2. der baulichen Anlage nach ihrer Fertigstellung

vorgeschrieben werden.

(2)  Schreibt  die  Baurechtsbehörde  eine  Abnahme  vor, 
hat der Bauherr rechtzeitig schriftlich mitzuteilen, wann 
die  Voraussetzungen  für  die  Abnahme  gegeben  sind.  
Der Bauherr oder die Unternehmer haben auf Verlangen 
die  für  die Abnahmen  erforderlichen Arbeitskräfte  und 
Geräte zur Verfügung zu stellen.

(3)  Bei  Beanstandungen  kann  die  Abnahme  abgelehnt 
werden. Über die Abnahme stellt die Baurechtsbehörde 
auf  Verlangen  des  Bau herrn  eine  Bescheinigung  aus 
(Abnahmeschein).

(4)  Die  Baurechtsbehörde  kann  verlangen,  dass  be-
stimmte Bauarbeiten erst nach einer Abnahme durchge-
führt oder fortgesetzt werden. Sie kann aus den Gründen 
des § 3 Abs. 1 auch verlangen, dass eine bauliche Anlage 
erst nach einer Abnahme in Gebrauch genommen wird.

(5) Bei genehmigungspflichtigen und bei kenntnisgabe-
pflichtigen  Vorhaben  dürfen  die  Feuerungsanlagen  erst 
in Betrieb genommen werden, wenn der Bezirksschorn-
steinfegermeister  die  Brandsicherheit  und  die  sichere 
Abführung der Verbrennungsgase bescheinigt hat. 

§ 68

Typenprüfung

(1) Für bauliche Anlagen oder Teile baulicher Anlagen, 
die in derselben Ausführung an mehreren Stellen errich-
tet oder verwendet werden sollen, können die Nach weise 
der Standsicherheit, des Schallschutzes oder der Feuer-
widerstandsdauer der Bau teile allgemein geprüft werden 
(Typenprüfung).  Eine  Typenprüfung  kann  auch  erteilt 
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(2) Der Antrag auf Zustimmung ist bei der unteren Bau-
rechtsbehörde  einzureichen.  Hinsichtlich  des  Prüfungs-
umfangs gilt § 52 Abs. 2. § 52 Abs. 3, § 53 Abs. 1, 2 und 
4,  § 54 Abs. 1  und  4,  § 55 Abs. 1  und  2,  §§ 56,  58,  59 
Abs. 1 bis 3, §§ 61, 62, 64, 65 sowie § 67 Abs. 5 gelten 
entsprechend. Die Fachkräfte nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 
sind der Baurechtsbehörde zu benennen. Die bau tech ni-
sche Prüfung sowie Bauüberwachung und Bauabnahmen 
finden nicht statt.

(3) Vorhaben, die der Landesverteidigung dienen, bedür-
fen weder einer Baugenehmigung noch einer Kenntnis-
gabe nach § 51 noch einer Zustimmung nach Absatz 1. 
Sie sind statt dessen der höheren Baurechtsbehörde vor 
Baubeginn in geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen.

(4)  Der  Bauherr  ist  dafür  verantwortlich,  dass  Entwurf 
und Ausführung von Vorhaben nach den Absätzen 1 und 
3 den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.

§ 71

Übernahme	von	Baulasten

(1)  Durch  Erklärung  gegenüber  der  Baurechtsbehörde 
können  Grundstückseigentümer  öffentlich-rechtliche 
Verpflichtungen zu einem ihre Grundstücke betreffenden 
Tun,  Dulden  oder  Unterlassen  übernehmen,  die  sich 
nicht schon aus öffentlich-rechtlichen Vorschriften erge-
ben  (Baulasten). Sie  sind  auch gegenüber dem Rechts-
nachfolger wirksam.

(2) Die Erklärung nach Absatz 1 muss vor der Baurechts-
behörde oder vor der Gemeindebehörde abgegeben oder 
anerkannt werden; sie kann auch in öffentlich beglaubig-
ter Form einer dieser Behörden vorgelegt werden.

(3) Die Baulast erlischt durch schriftlichen Verzicht der 
Baurechtsbehörde. Der Verzicht ist zu erklären, wenn ein 
öffentliches Interesse an der Baulast nicht mehr besteht. 
Vor dem Verzicht sollen der Verpflichtete und die durch 
die Baulast Begünstigten gehört werden.

§ 72

Baulastenverzeichnis

(1)  Die  Baulasten  sind  auf  Anordnung  der  Baurechts-
behörde  in  ein  Verzeichnis  einzutragen  (Baulastenver-
zeichnis).

(2)  In  das  Baulastenverzeichnis  sind  auch  einzutragen, 
soweit  ein  öffentliches  Interesse  an  der  Eintragung  be-
steht,

1. andere  baurechtliche,  altlastenrechtliche  oder  boden-
schutzrechtliche  Verpflichtungen  des  Grundstücks-
eigentümers  zu  einem  sein  Grundstück  betreffenden 
Tun, Dulden oder Unterlassen,

2. Bedingungen, Befristungen und Widerrufsvorbehalte.

(3)  Das  Baulastenverzeichnis  wird  von  der  Gemeinde 
geführt.

Änderungen  ein  Wechsel  der  Zuständigkeit  verbunden 
ist, der nunmehr zuständigen Behörde mitzuteilen.

(6) Fliegende Bauten, die nach Absatz 2  einer Ausfüh-
rungsgenehmigung bedürfen, dürfen unbeschadet anderer 
Vorschriften nur in Gebrauch genommen werden, wenn 
ihre Aufstellung der Baurechtsbehörde des Aufstellungs-
ortes  unter  Vorlage  des  Prüfbuches  angezeigt  ist.  Die 
 Baurechtsbehörde  kann  die  Inbetriebnahme  von  einer 
 Gebrauchsabnahme abhängig machen. Das Ergebnis der 
Abnahme ist in das Prüfbuch einzutragen. Wenn eine Ge-
fährdung  im Sinne des § 3 Abs. 1 nicht zu erwarten  ist, 
kann in der Ausführungsgenehmigung bestimmt werden, 
dass Anzeigen nach Satz 1 nicht erforderlich sind. 

(7)  Die  für  die  Gebrauchsabnahme  zuständige  Bau-
rechtsbehörde kann Auflagen machen oder die Aufstel-
lung oder den Gebrauch Fliegender Bauten untersagen, 
soweit  dies  nach  den  örtlichen  Verhältnissen  oder  zur 
Abwehr von Gefahren erforderlich ist, insbesondere weil

1. die Betriebs- oder Standsicherheit nicht gewährleistet 
ist,

2. von  der  Ausführungsgenehmigung  abgewichen  wird 
oder

3. die Ausführungsgenehmigung abgelaufen ist.

Wird die Aufstellung oder der Gebrauch wegen Mängeln 
am Fliegenden Bau untersagt, so ist dies in das Prüfbuch 
einzu tragen;  ist  die  Beseitigung  der  Mängel  innerhalb 
ange messener Frist nicht zu erwarten, so ist das Prüfbuch 
einzu ziehen und der für die Erteilung der Ausführungs-
genehmigung zuständigen Behörde zuzuleiten.

(8)  Bei  Fliegenden  Bauten,  die  längere  Zeit  an  einem 
Aufstel lungs ort betrieben werden, kann die  für die Ge-
brauchsabnahme zuständige Baurechtsbehörde Nachab-
nahmen durchführen. Das Er gebnis der Nachabnahmen 
ist in das Prüfbuch einzutragen.

(9) § 47 Abs. 2, § 53 Abs. 1, 2 und 4  sowie § 54 Abs. 1 
gelten entsprechend.

(10) Ausführungsgenehmigungen anderer Bundesländer 
gelten auch in Baden-Württemberg.

§ 70

Zustimmungsverfahren,	Vorhaben	der	
	Landesverteidigung

(1) An die Stelle der Baugenehmigung tritt die Zustim-
mung, wenn

1. der Bund, ein Land, eine andere Gebietskörperschaft 
des öffentlichen Rechts oder eine Kirche Bauherr  ist 
und

2. der Bauherr die Leitung der Entwurfsarbeiten und die 
Bauüber wachung geeigneten Fachkräften seiner Bau-
behörde übertragen hat.

Dies  gilt  entsprechend  für  Vorhaben  Dritter,  die  in  Er-
füllung  einer  staatlichen  Bau-pflicht  vom  Land  durch-
geführt werden.
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(4) Die Landesregierung wird ermächtigt, zur Verein fa-
chung, Erleichterung oder Beschleunigung der baurecht-
lichen  Verfahren  oder  zur  Entlastung  der  Baurechtsbe-
hörde durch Rechts verordnung Vorschriften zu er las sen 
über

1. den vollständigen oder teilweisen Wegfall der Prüfung 
öffentlich-rechtlicher Vorschriften über die technische 
Beschaffenheit  bei  bestimmten  Arten  von  Bauvor-
haben,

2. die  Heranziehung  von  Sachverständigen  oder  sach-
verständigen Stellen,

3. die  Übertragung  von  Prüfaufgaben  im  Rahmen  des 
b aurechtlichen  Verfahrens  einschließlich  der  Bau-
überwachung  und  Bauabnahmen  sowie  die  Übertra-
gung  sonstiger,  der Vorbe reitung  baurecht licher  Ent-
scheidungen dienenden Aufgaben und Befugnisse der 
Baurechts behörde  auf Sachverständige oder  sachver-
ständige Stellen.

Sie kann dafür bestimmte Voraussetzungen festlegen, die 
die Verantwortlichen nach § 43 zu erfüllen haben.

(5)  Die  oberste  Baurechtsbehörde  kann  durch  Rechts-
verordnung für Sachverständige, die nach diesem Gesetz 
oder nach Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes  tätig 
werden,

1. eine  bestimmte  Ausbildung,  Sachkunde  oder  Erfah-
rung vor schreiben,

2. die Befugnisse und Pflichten bestimmen,

3. eine besondere Anerkennung vorschreiben,

4. die  Zuständigkeit,  das  Verfahren  und  die  Vorausset-
zungen  für  die  Anerkennung,  ihren  Widerruf,  ihre 
Rücknahme  und  ihr  Erlöschen  sowie  die  Vergütung 
der Sachverständigen regeln.

(6) Die oberste Baurechtsbehörde wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die Befugnisse auf andere als in die-
sen Vorschriften aufgeführte Behörden zu übertragen für

1. die Entscheidungen über Zustimmungen im Einzelfall 
(§ 20 Abs. 1 und § 21),

2. die  Anerkennung  von  Prüf-,  Zertifizierungs-  und 
Überwachungsstellen (§ 25 Abs. 1 und 3).

Die  Befugnis  nach  Nummer  2  kann  auch  auf  eine  Be-
hörde eines anderen Landes übertragen werden, die der 
Aufsicht  einer  obersten  Baurechtsbehörde  untersteht 
oder  an deren Willensbildung die  oberste  Baurechtsbe-
hörde mitwirkt.

(7) Die oberste Baurechtsbehörde kann durch Rechtsver-
ordnung

1. das  Ü-Zeichen  festlegen  und  zu  diesem  Zeichen  zu-
sätzliche Angaben verlangen,

2. das  Anerkennungsverfahren  nach  § 25  Abs. 1,  die 
 Voraussetzungen für die Anerkennung, ihren Widerruf 
und  ihr  Erlöschen  regeln,  insbesondere  auch Alters-
grenzen  festlegen,  sowie  eine  ausreichende  Haft-
pflichtversicherung fordern.

(4)  Wer  ein  berechtigtes  Interesse  darlegt,  kann  in  das 
Baulastenverzeichnis  Einsicht  nehmen  und  sich  Ab-
schriften erteilen lassen.

N E U N T E R   T E I L

Rechtsvorschriften, Ordnungswidrigkeiten, 
 Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 73

Rechtsverordnungen

(1) Zur Verwirklichung der in § 3 bezeichneten allgemei-
nen Anforderungen  wird  die  oberste  Baurechtsbehörde 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu er-
lassen über

1. die nähere Bestimmung allgemeiner Anforderungen in 
den §§ 4 bis 37,

2. besondere  Anforderungen  oder  Erleichterungen,  die 
sich aus der besonderen Art oder Nutzung der bauli-
chen Anlagen und Räume nach § 38  für  ihre Errich-
tung, Unterhaltung und Nutzung ergeben, sowie über 
die  Anwendung  solcher  Anforderungen  auf  beste-
hende bauliche Anlagen dieser Art,

3. eine von Zeit zu Zeit zu wiederholende Nachprüfung 
von Anlagen, die zur Verhütung erheblicher Gefahren 
oder  Nach teile  ständig  ordnungsgemäß  unterhalten 
werden müssen, und die Erstreckung dieser Nachprü-
fungspflicht auf bestehende Anlagen,

4. die Anwesenheit fachkundiger Personen beim Betrieb 
technisch schwieriger baulicher Anlagen und Einrich-
tungen, wie Bühnen betriebe und technisch schwierige 
Fliegende Bauten,

5. den Nachweis der Befähigung der  in Nummer 4 ge-
nannten Personen.

(2) Die oberste Baurechtsbehörde wird ermächtigt, zum 
baurecht lichen Verfahren  durch  Rechtsverordnung Vor-
schriften zu erlassen über

1. Art, Inhalt, Beschaffenheit und Zahl der Bauvorlagen, 
dabei  kann  festgelegt  werden,  dass  bestimmte  Bau-
vorlagen von Sachverständigen oder sachverständigen 
Stellen zu verfassen sind, 

2. die erforderlichen Anträge, Anzeigen, Nachweise und 
Bescheinigungen,

3. das Verfahren im Einzelnen.

Sie kann dabei für verschiedene Arten von Bauvorhaben 
unter schiedliche Anforderungen und Verfahren festlegen.

(3) Die oberste Baurechtsbehörde wird ermächtigt, durch 
Rechts verordnung vorzuschreiben, dass die am Bau Be-
teiligten (§§ 42 bis 45) zum Nachweis der ordnungsge-
mäßen Bauausführung Bescheini gungen, Bestätigungen 
oder  Nachweise  des  Entwurfsverfassers,  der  Unterneh-
mer, des Bauleiters, von Sachverständigen, Fachplanern 
oder  Behörden  über  die  Einhal tung  baurechtlicher An-
forderungen vorzulegen haben.
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6. das Erfordernis einer Kenntnisgabe für Vorhaben, die 
nach § 50 verfahrensfrei sind,

7. andere  als  die  in  § 5 Abs. 7  vorgeschriebenen  Maße. 
Die  Gemeinden  können  solche  Vorschriften  auch 
 erlassen,  soweit dies zur Verwirklichung der Festset-
zungen einer städtebaulichen Satzung erforderlich ist 
und  eine  ausreichende  Belichtung  gewährleistet  ist. 
Sie können  zudem  regeln,  dass § 5 Abs. 7 keine An-
wendung findet, wenn durch die Festsetzungen einer 
städtebaulichen Satzung Außenwände zugelassen oder 
vorgeschrieben  werden,  vor  denen  Abstandsflächen 
größerer  oder  geringerer  Tiefe  als  nach  diesen  Vor-
schriften liegen müssten.

(2)  Soweit  Gründe  des  Verkehrs  oder  städtebauliche 
Gründe  dies  rechtfertigen,  können  die  Gemeinden  für 
das  Gemeindegebiet  oder  für  genau  abgegrenzte  Teile 
des Gemeindegebiets durch Satzung bestimmen, dass

1. die  Stellplatzverpflichtung  (§ 37  Abs. 1),  ausgenom-
men die Stellplatzverpflichtung  für Wohnungen,  ein-
geschränkt wird,

2. die  Stellplatzverpflichtung  für  Wohnungen  (§ 37 
Abs. 1)  auf  bis  zu  zwei  Stellplätze  erhöht  wird;  für 
diese Stellplätze gilt § 37 entsprechend,

3. die Herstellung von Stellplätzen und Garagen einge-
schränkt oder untersagt wird,

4. Stellplätze und Garagen auf anderen Grundstücken als 
dem Baugrundstück herzustellen sind,

5. Stellplätze  und  Garagen  nur  in  einer  platzsparenden 
Bauart  hergestellt  werden  dürfen,  zum  Beispiel  als 
kraftbetriebene  Hebebühnen  oder  als  automatische 
Garagen,

6. Abstellplätze für Fahrräder in ausreichender Zahl und 
ge eigneter Beschaffenheit herzustellen sind.

(3)  Die  Gemeinden  können  durch  Satzung  für  das  Ge-
meindegebiet oder genau abgegrenzte Teile des Gemein-
degebiets bestimmen, dass

1. zur  Vermeidung  von  überschüssigem  Bodenaushub 
die Höhenlage der Grundstücke erhalten oder verän-
dert wird,

2. Anlagen  zum  Sammeln,  Verwenden  oder  Versickern 
von  Nieder schlagswasser  oder  zum  Verwenden  von 
Brauchwasser  herzu stellen  sind,  um  die  Abwasser-
anlagen zu entlasten, Über schwemm ungsgefahren zu 
vermeiden  und  den  Wasserhaushalt  zu  schonen,  so-
weit  gesundheitliche  oder  wasserwirtschaftliche  Be-
lange nicht beeinträchtigt werden.

(4)  Durch  Satzung  kann  für  das  Gemeindegebiet  oder 
 genau  abge grenzte  Teile  des  Gemeindegebiets  auch 
 bestimmt  werden,  dass  für  bestehende  Gebäude  unter 
den  Voraussetzungen  des  § 9  Abs. 2  Kinderspielplätze 
anzulegen sind.

(5) Anforderungen nach den Absätzen 1 bis 3 können in 
den  örtlichen  Bauvorschriften  auch  in  Form  zeichneri-
scher Darstel lungen gestellt werden.

(8) Die oberste Baurechtsbehörde wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung zu bestimmen, dass

1. Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten nur 
durch  bestimmte  Behörden  oder  durch  von  ihr  be-
stimmte Stellen erteilt und die in § 69 Abs. 6 bis 8 ge-
nannten Aufgaben der Baurechtsbehörde durch andere 
Behörden oder Stellen wahrgenommen werden; dabei 
kann die Vergütung dieser Stellen geregelt werden,

2. die Anforderungen der auf Grund des § 14 des Geräte- 
und  Produktsicherheitsgesetzes  und  des  § 49  Abs. 4 
des  Energiewirtschaftgesetzes  erlassenen  Rechtsver-
ordnungen entsprechend für Anlagen gelten, die nicht 
gewerblichen Zwecken dienen und nicht  im Rahmen 
wirtschaftlicher  Unternehmungen  Verwendung  fin-
den;  sie  kann  auch  die Verfahrensvorschriften  dieser 
Verordnungen  für  anwendbar  erklären  oder  selbst  
das Verfahren bestimmen sowie Zuständigkeiten und 
Gebühren  regeln;  dabei  kann  sie  auch  vorschreiben, 
dass  danach  zu  erteilende  Erlaubnisse  die  Bauge-
nehmigung  oder  die  Zustimmung  nach  § 70  ein-
schließlich  der  zugehörigen Abweichungen, Ausnah-
men  und  Befreiungen  einschließen,  sowie  dass  § 15 
Abs. 2 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes in-
soweit Anwendung findet.

§ 74

Örtliche	Bauvorschriften

(1)  Zur  Durchführung  baugestalterischer  Absichten,  
zur Erhaltung schützenswerter Bauteile, zum Schutz be-
stimmter Bauten, Straßen, Plätze oder Ortsteile von ge-
schichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeu-
tung sowie zum Schutz von Kultur- und Naturdenkmalen 
können  die  Gemeinden  im  Rahmen  dieses  Gesetzes  in 
bestimmten  bebauten  oder  unbebauten  Teilen  des  Ge-
meindegebiets  durch  Satzung  örtliche  Bauvorschriften 
erlassen über

1. Anforderungen  an  die  äußere  Gestaltung  baulicher 
Anlagen  einschließlich  Regelungen  über  Gebäude-
höhen und -tiefen sowie über die Begrünung,

2. Anforderungen  an  Werbeanlagen  und  Automaten; 
 dabei können sich die Vorschriften auch auf deren Art, 
Größe,  Farbe  und  Anbringungsort  sowie  auf  den 
 Ausschluss bestimmter Werbean lagen und Automaten 
beziehen,

3. Anforderungen  an  die  Gestaltung,  Bepflanzung  und 
Nutzung der unbebauten Flächen der bebauten Grund-
stücke  und  an  die  Gestaltung  der  Plätze  für  beweg-
liche  Abfallbehälter  sowie  über  Not wendigkeit  oder 
Zulässigkeit und über Art, Gestaltung und Höhe von 
Ein friedungen,

4. die  Beschränkung  oder  den Ausschluss  der  Verwen-
dung von Außenantennen,

5. die Unzulässigkeit von Niederspannungsfreileitungen 
in neuen Baugebieten und Sanierungsgebieten,
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führung  eines  genehmigungs pflichtigen  Vorhabens 
be ginnt, oder als Bauherr entgegen § 59 Abs. 2 den 
Baubeginn oder die Wieder aufnahme von Bauarbei-
ten  nicht  oder  nicht  rechtzeitig  mit teilt,  entgegen 
§ 59 Abs. 3, 4 oder 5 mit der Bauausführung beginnt, 
entgegen § 67 Abs. 4 ohne vorherige Abnahme Bau-
arbeiten durchführt oder fortsetzt oder eine bauliche 
Anlage in Gebrauch nimmt oder entgegen § 67 Abs. 5 
eine Feuerungs anlage in Betrieb nimmt, 

11. Fliegende  Bauten  entgegen  § 69  Abs. 2  ohne  Aus-
führungsge nehmigung  oder  entgegen  § 69  Abs. 6 
ohne Anzeige und Abnahme in Gebrauch nimmt.

(2)  Ordnungswidrig  handelt  auch,  wer  wider  besseres 
Wissen 

1. unrichtige Angaben macht oder unrichtige Pläne oder 
Unterlagen  vorlegt,  um  einen  nach  diesem  Gesetz 
 vorgesehenen  Verwaltungsakt  zu  erwirken  oder  zu 
verhindern, oder

2. eine  unrichtige  bautechnische  Prüfbestätigung  nach 
§ 17 Abs. 2 und 3 LBOVVO abgibt.

(3) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig

1. als  Bauherr  oder  Unternehmer  einer  vollziehbaren 
Verfügung nach § 64 Abs. 1 zuwiderhandelt,

2. einer  auf Grund dieses Gesetzes  ergangenen Rechts-
verordnung  oder  örtlichen  Bauvorschrift  zuwider-
handelt,  wenn  die  Rechts verordnung  oder  örtliche 
Bau vorschrift  für  einen  bestimmten  Tatbestand  auf 
diese Bußgeld vorschrift verweist.

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu 100 000 Euro geahndet werden.

(5)  Gegenstände,  auf  die  sich  eine  Ordnungswidrigkeit 
nach Absatz 1 Nr. 1 oder 2 oder Absatz 2 bezieht, können 
eingezogen werden.

(6) Verwaltungsbehörde  im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 
des  Ge setzes  über  Ordnungswidrigkeiten  ist  die  untere 
Baurechtsbehörde. Hat den vollziehenden Verwaltungs-
akt eine höhere oder oberste Landesbehörde erlassen, so 
ist diese Behörde zuständig.

§ 76

Bestehende	bauliche	Anlagen

(1)  Werden  in  diesem  Gesetz  oder  in  den  auf  Grund 
 dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften andere Anforde-
rungen als nach dem bis herigen Recht gestellt, so kann 
verlangt werden, dass rechtmäßig bestehende oder nach 
genehmigten  Bauvorlagen  bereits  begonnene  Anlagen 
den neuen Vorschriften angepasst werden, wenn Leben 
oder Gesundheit bedroht sind.

(2)  Sollen  rechtmäßig  bestehende  Anlagen  wesentlich 
geändert  werden,  so  kann  gefordert  werden,  dass  auch 
die nicht unmittelbar berührten Teile der Anlage mit die-

(6) Die örtlichen Bauvorschriften werden nach den ent-
sprechend geltenden Vorschriften des § 1 Abs. 3 Satz 2 
und Abs. 8, § 3 Abs. 2, des § 4 Abs. 2, des § 9 Abs. 7 und 
des § 13 BauGB erlassen. § 10 Abs. 3 BauGB gilt  ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass die Gemeinde  in der 
Satzung  auch  einen  späteren  Zeitpunkt  für  das  Inkraft-
treten bestimmen kann. 

(7) Werden örtliche Bauvorschriften zusammen mit  einem 
Bebauungs plan oder einer anderen städtebaulichen Sat-
zung nach dem Baugesetzbuch beschlossen, richtet sich 
das Verfahren für ihren Erlass in vollem Umfang nach den 
für den Bebauungsplan oder die sonstige städtebauliche 
Satzung geltenden Vor schriften. Dies gilt für die Ände-
rung, Ergänzung und Aufhebung entsprechend.

§ 75

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder  fahr-
lässig

  1. Bauprodukte mit dem Ü-Zeichen kennzeichnet, ohne 
dass dafür die Voraussetzungen nach § 22 Abs. 4 vor-
liegen,

  2. Bauprodukte  entgegen  § 17  Abs. 1  Nr. 1  ohne  das 
Ü-Zeichen verwendet,

  3. Bauarten  entgegen  § 21  ohne  allgemeine  bauauf-
sichtliche  Zulassung,  allgemeines  bauaufsichtliches 
Prüfzeugnis oder Zustimmung im Einzelfall anwen-
det,

  4. als Bauherr entgegen § 42 Abs. 2 Satz 3 kenntnisgabe-
pflichtig e Abbrucharbeiten  ausführt  oder  ausführen 
lässt,

  5. als Entwurfsverfasser entgegen § 43 Abs. 2 den Bau-
herrn  nicht  veranlasst,  geeignete  Fachplaner  zu  be-
stellen,

  6. als Unternehmer entgegen § 44 Abs. 1 nicht  für die 
ordnungs gemäße Einrichtung und den  sicheren Be-
trieb  der  Baustellen  sorgt  oder  die  erforderlichen 
Nachweise nicht erbringt,

  7. als Bauleiter entgegen § 45 Abs. 1 nicht auf das ge-
fahrlose  Ineinandergreifen  der  Arbeiten  der  Unter-
nehmer achtet,

  8. als  Bauherr,  Unternehmer  oder  Bauleiter  eine  nach 
§ 49  genehmigungspflichtige  Anlage  oder  Einrich-
tung ohne Genehmigung errichtet, benutzt oder von 
der erteilten Genehmigung abweicht, ob wohl er dazu 
einer Genehmigung bedurft hätte,

  9. als  Bauherr  oder  Bauleiter  von  den  im  Kenntnis-
gabeverfahren eingereichten Bauvorlagen abweicht, 
es  sei  denn,  die Ab weichung  ist  nach  § 50  verfah-
rensfrei,

10. als  Bauherr,  Unternehmer  oder  Bauleiter  entgegen 
§ 59  Abs. 1  ohne  Baufreigabeschein  mit  der  Aus-
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§ 79

Inkrafttreten

Dieses  Gesetz  tritt  am  1. Januar  1996  in  Kraft. Abwei-
chend hiervon treten die §§ 17 bis 25, § 77 Abs. 3 bis 8 
sowie  Vorschriften,  die  zum  Erlass  von  Rechtsverord-
nungen oder örtlichen Bauvorschriften ermächtigen, am 
Tage nach der Verkündung in Kraft.

Anhang 
(zu § 50 Abs. 1)

Verfahrensfreie Vorhaben

  1. Gebäude und Gebäudeteile

a)  Gebäude  ohne  Aufenthaltsräume,  Toiletten  oder 
Feuerstätten, wenn die Gebäude weder Verkaufs- 
noch  Ausstellungszwecken  dienen,  im  Innen-
bereich  bis  40  m³,  im  Außenbereich  bis  20  m³ 
Brutto-Rauminhalt, 

b)  Garagen  einschließlich  überdachter  Stellplätze 
mit  einer  mittleren  Wandhöhe  bis  zu  3  m  und 
 einer Grundfläche bis zu 30 m², außer im Außen-
bereich,

c)  Gebäude  ohne  Aufenthaltsräume,  Toiletten  oder 
Feuerstätten, die einem land- oder forstwirtschaft-
lichen Betrieb dienen und ausschließlich zur Un-
terbringung von Ernteerzeugnissen oder Geräten 
oder zum vorübergehenden Schutz von Menschen 
und  Tieren  bestimmt  sind,  bis  100  m²  Grund-
fläche und einer mittleren traufseitigen Wandhöhe 
bis zu 5 m,

d)  Gewächshäuser  bis  zu  5  m  Höhe,  im Außenbe-
reich nur landwirtschaftliche Gewächshäuser, 

e)  Wochenendhäuser in Wochenendhausgebieten,

f)  Gartenhäuser in Gartenhausgebieten,

g)  Gartenlauben in Kleingartenanlagen im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 des Bundeskleingartengesetzes,

h)  Fahrgastunterstände, die dem öffentlichen Perso-
nenverkehr oder der Schülerbeförderung dienen,

i)  Schutzhütten und Grillhütten für Wanderer, wenn 
die Hütten jedermann zugänglich sind und keine 
Aufenthaltsräume haben,

j)  Gebäude  für  die  Wasserwirtschaft  oder  für  die 
 öffentliche  Versorgung  mit  Wasser,  Elektrizität, 
Gas, Öl oder Wärme  im Innenbereich bis 30 m² 
Grundfläche und bis 5 m  Höhe, im Außenbereich 
bis 20 m² Grundfläche und bis 3 m Höhe,

k)  Vorbauten  ohne  Aufenthaltsräume  im  Innenbe-
reich bis 40 m³  Brutto-Rauminhalt,

l)  Terrassenüberdachungen  im  Innenbereich  bis  
30 m ² Grundfläche, 

m) Balkonverglasungen sowie Balkonüberdachungen 
bis 30 m² Grundfläche;

sem Gesetz oder den auf Grund dieses Gesetzes erlasse-
nen Vorschriften in Einklang gebracht werden, wenn

1. die Bauteile,  die diesen Vorschriften nicht mehr  ent-
sprechen, mit dem beabsichtigten Vorhaben in einem 
konstruktiven Zusammenhang stehen und

2. die  Einhaltung  dieser  Vorschriften  bei  den  von  dem 
Vorhaben nicht berührten Teilen der Anlage keine un-
zumutbaren Mehrkosten verursacht.

§ 77

Übergangsvorschriften

(1)  Die  vor  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  eingeleiteten 
Verfahren sind nach den bisherigen Verfahrensvorschrif-
ten weiterzuführen. Die materiellen Vorschriften dieses 
Gesetzes sind in diesen Ver fahren nur insoweit anzuwen-
den, als sie für den Antragsteller eine günstigere Rege-
lung enthalten als das bisher geltende Recht. § 75 bleibt 
unberührt.

(2) Wer bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes als Plan-
verfasser für Bauvorlagen bestellt werden durfte, darf in 
bisherigem Umfang auch weiterhin als Entwurfsverfas-
ser bestellt werden.

§ 78

Außerkrafttreten	bisherigen	Rechts

(1) Am 1. Januar 1996 treten außer Kraft

1. die  Landesbauordnung  für  Baden-Württemberg 
(LBO) in der Fassung vom 28. November 1983 (GBl. 
S. 770, ber. 1984 S. 519), zuletzt geändert durch Arti-
kel 14 der Verordnung vom 23. Juli 1993 (GBl. S. 533) 
mit Ausnahme der §§ 20 bis 24,

2. die  Verordnung  des  Innenministeriums  über  den 
 Wegfall der Genehmigungspflicht bei Wohngebäuden 
und Nebenanlagen (Baufreistellungsverordnung) vom 
26. April  1990  (GBl. S. 144),  geändert  durch Verord-
nung vom 27. April 1995 (GBl. S. 371),

3. die Verordnung des Innenministeriums über den Weg-
fall der Genehmigungs- und Anzeigepflicht von Wer-
beanlagen während des Wahlkampfes (Werbeanlagen-
verordnung) vom 12. Juni 1969 (GBl. S. 122).

(2) Am Tage nach der Verkündung treten außer Kraft

1. die  §§ 20  bis  24  der  Landesbauordnung  für  Baden-
Württemberg  (LBO)  in  der  Fassung  vom  28. No-
vember 1983  (GBl. S. 770,  ber.  1984 S. 519),  zuletzt 
geändert durch Artikel 14 der Verordnung vom 23. Juli 
1993 (GBl. S. 533),

2. die  Verordnung  des  Innenministeriums  über  prüf-
zeichenpflichtige Baustoffe, Bauteile und Einrichtun-
gen (Prüfzeichenverordnung) vom 13. Juni 1991 (GBl. 
S. 483),

3. die  Verordnung  des  Innenministeriums  über  die 
 Überwachung von Baustoffen und Bauteilen (Überwa-
chungsverordnung)  vom  30.  September  1985  (GBl. 
S. 349).
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b)  Flutlichtmasten mit einer Höhe bis zu 10 m,

c)  Antennen  einschließlich  der  Masten  bis  10  m 
Höhe  und  zugehöriger  Versorgungseinheiten  bis 
10 m³ Brutto-Rauminhalt sowie, soweit sie in, auf 
oder  an  einer  bestehenden  baulichen Anlage  er-
richtet werden, die damit verbundene Nutzungs-
änderung oder bauliche Änderung der Anlage,

d)  Signalhochbauten der Landesvermessung,

e)  Blitzschutzanlagen;

  6. Behälter, Wasserbecken, Fahrsilos

a)  Behälter  für  verflüssigte  Gase  mit  einem  Fas-
sungsvermögen von weniger als 3 t, für nicht ver-
flüssigte  Gase  mit  einem  Brutto-Rauminhalt  bis 
zu 6 m³,

b)  Gärfutterbehälter bis 6 m Höhe und Schnitzelgru-
ben,

c)  Behälter für wassergefährdende Stoffe mit einem 
Brutto-Rauminhalt bis zu 10 m³,

d)  sonstige  drucklose  Behälter  mit  einem  Brutto-
Rauminhalt bis zu bis 50 m³ und 3 m Höhe,

e)  Wasserbecken  bis  100  m³  Beckeninhalt,  im 
 Außenbereich  nur,  wenn  sie  einer  land-  oder 
forstwirtschaftlichen Nutzung dienen,

f)  landwirtschaftliche Fahrsilos, Kompost- und ähn-
liche Anlagen;

  7. Einfriedungen, Stützmauern

a)  Einfriedungen im Innenbereich,

b)  offene  Einfriedungen  ohne  Fundamente  und So-
ckel im Außenbereich, die einem land- oder forst-
wirtschaftlichen Betrieb dienen,

c)  Stützmauern bis 2 m Höhe;

  8. bauliche Anlagen zur Freizeitgestaltung

a)  Wohnwagen,  Zelte  und  bauliche  Anlagen,  die 
keine  Gebäude  sind,  auf  camping-,  Zelt-  und 
 Wochenendplätzen,

b)  Anlagen,  die  der  Gartennutzung,  der  Gartenge-
staltung  oder  der  zweckentsprechenden  Einrich-
tung von Gärten dienen, ausgenommen Gebäude 
und Einfriedungen,

c)  Pergolen, im Außenbereich jedoch nur bis 10 m² 
Grundfläche,

d)  Anlagen,  die  der  zweckentsprechenden  Einrich-
tung  von  Spiel-, Abenteuerspiel-,  Ballspiel-  und 
Sportplätzen,  Reit-  und  Wanderwegen,  Trimm- 
und  Lehrpfaden  dienen,  ausgenommen  Gebäude 
und Tribünen,

e)  Sprungtürme, Sprungschanzen und Rutschbahnen 
bis 10 m Höhe,

f)  luftgetragene Schwimmbeckenüberdachungen bis 
100 m² Grundfläche im Innenbereich;

  9. Werbeanlagen, Automaten

a)  Werbeanlagen im Innenbereich bis 1 m² Ansichts-
fläche,

  2. tragende und nichttragende Bauteile

a)  Die Änderung tragender oder aussteifender Bau-
teile innerhalb von Wohngebäuden der Gebäude-
klassen 1 und 2, 

b)  nichttragende  und  nichtaussteifende  Bauteile  in-
nerhalb von baulichen Anlagen,

c)  Öffnungen  in  Außenwänden  und  Dächern  von 
Wohngebäuden und Wohnungen,

d)  Außenwandverkleidungen,  ausgenommen  bei 
Hochhäusern, Verblendungen und Verputz bauli-
cher Anlagen,

e)  sonstige  unwesentliche  Änderungen  an  oder  in 
Anlagen oder Einrichtungen;

  3. Feuerungs- und andere Energieerzeugungsanlagen

a)  Feuerungsanlagen  mit  der  Maßgabe,  dass  dem 
Bezirksschornstein fegermeister  mindestens  zehn 
Tage  vor  Beginn  der Ausführung  die  erforderli-
chen technischen Angaben vorgelegt werden und 
er  vor  der  Inbetriebnahme  die  Brandsicherheit 
und die sichere Abführung der Verbrennungsgase 
bescheinigt,

b)  Blockheizkraftwerke in Gebäuden sowie Wärme-
pumpen,

c)  Anlagen  zur  photovoltaischen  und  thermischen 
Solarnutzung,    gebäudeunabhängig  nur  bis  3  m 
Höhe und einer Gesamtlänge bis zu 9 m,

d)  Windenergieanlagen bis 10 m Höhe;

  4. Anlagen der Ver- und Entsorgung

a)  Leitungen aller Art,

b)  Abwasserbehandlungsanlagen  für  häusliches 
Schmutzwasser,

c)  Anlagen  zur  Verteilung  von  Wärme  bei  Warm-
wasser- und Niederdruckdampfheizungen,

d)  bauliche Anlagen, die dem Fernmeldewesen, der 
öffentlichen  Versorgung  mit  Elektrizität,  Gas,  
Öl  oder  Wärme  dienen,  bis  30  m²  Grundfläche 
und 5 m Höhe, ausgenommen Gebäude, 

e)  bauliche  Anlagen,  die  der  Aufsicht  der  Wasser-
behörden oder der unteren Verwaltungsbehörden 
gemäß  § 96 Abs. 1 b  des Wassergesetzes  für  Ba-
den-Württemberg unterliegen oder die Abfallent-
sorgungsanlagen sind, ausgenommen Gebäude,

f)  Be-  und  Entwässerungsanlagen  auf  land-  oder 
forstwirtschaftlich genutzten Flächen;

  5. Masten, Antennen und ähnliche bauliche Anlagen

a)  Masten und Unterstützungen für 
  –  Fernsprechleitungen, 
  –  Leitungen zur Versorgung mit Elektrizität, 
  –  Seilbahnen,
  –  Leitungen sonstiger Verkehrsmittel,
  –  Sirenen,
  –  Fahnen,
  –  Einrichtungen der Brauchtumspflege,
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Verordnung der Landesregierung und  
des Ministeriums für Umwelt,  

Naturschutz und Verkehr 
über Zuständigkeiten zur Genehmigung  

und Zulassung von Fahrzeugen 
(Zuständigkeitsverordnung 

Fahrzeuggenehmigung/Zulassung – FGZVO)

Vom 12. April 2010 

Es wird verordnet auf Grund von

1. Nummer 1.1 der Anlage XVIII c, § 57 d Abs. 4 und 9, 
§ 68 Abs. 1 und § 70 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 5 der Stra-
ßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung  (StVZO)  in  der 
Fassung vom 28. September 1988 (BGBl.  I S. 1797), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 
25. April 2006 (BGBl. I S. 988, 1069),

2. § 2 Abs. 2 der EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung 
(EG-FGV) vom 21. April 2009 (BGBl. I S. 872, 873),

3. § 43  Abs. 1  und  § 47  Abs. 1  Satz  1  Nr. 1  und  2  der 
Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) vom 25. April 
2006 (BGBl. I S. 988),

4. § 4 Abs. 1 und 2 des Landesverwaltungsgesetzes vom 
14. Oktober 2008 (GBl. S. 313, 314),

5. § 6 b  Nr. 3  der  Verordnung  der  Landesregierung  zur 
Übertragung  von  Ermächtigungen  nach  dem  Zu-
ständigkeitslockerungsgesetz und der Zuständigkeits-
lockerungsverordnung  vom  26. August  1975  (GBl. 
S. 606),  eingefügt  durch  Artikel  62  der  Verordnung 
vom 25. April 2007 (GBl. S. 252, 258):

§ 1

Zuständigkeit	der	unteren	Verwaltungsbehörden

Die unteren Verwaltungsbehörden sind zuständig für

1. die  Einzelgenehmigung  von  Fahrzeugen  nach  § 13 
EG-FGV ohne Ausnahmen (Genehmigungsbehörde),

2. die  Genehmigung  folgender  Ausnahmen  nach  § 70 
Abs. 1 Nr. 2 StVZO, falls sich die Regierungspräsidien 
nicht einzelne Befugnisse vorbehalten haben:

a)  für alle Fahrzeuge von § 36 a Abs. 1 (Wirksamkeit 
Radabdeckungen),  § 38 a  (Beschaffenheit  Siche-
rungseinrichtung),  § 39 a  (Kennzeichnungssym-
bole), § 50 Abs. 5 (Farbe Fernlichtkontrollleuchte), 
§ 51 a  (Anbaumaße  Seitenmarkierung),  § 51 b 
 (Anbaumaße  oder  Fehlen  Umrissleuchten),  § 51 c 
(Anbaumaße Parkleuchten, Parkwarntafeln), § 52 a 
(Anbaumaße  oder  Zusatzanbau  Rückfahrschein-
werfer), § 53 Abs. 4 und 9 (Zusatzanbau Rückstrah-
ler,  beweglicher  Anbau  Bremsleuchten),  § 53 d 
Abs. 5  (Farbe  Nebellichtkontrollleuchte),  § 54 
Abs. 1 a  (beweglicher  Anbau  Fahrtrichtungsanzei-
ger), § 57 Abs. 3 (Maßeinheit Wegstreckenzähler), 
§ 59 (Anbaulage Fabrikschild oder Fahrzeug-Iden-
tifizierungsnummer) StVZO,

b)  Werbeanlagen  in  durch  Bebauungsplan  festge-
setzten  Gewerbe-,  Industrie-  und  vergleichbaren 
Sondergebieten an der Stätte der Leistung bis zu 
10 m Höhe über der Geländeoberfläche,

c)  vorübergehend angebrachte oder aufgestellte Wer-
beanlagen im Innenbereich an der Stätte der Leis-
tung oder für zeitlich begrenzte Veranstaltungen,

d)  Automaten;

10. Vorübergehend aufgestellte oder genutzte Anlagen

a)  Gerüste,

b)  Baustelleneinrichtungen einschließlich der Lager-
hallen, Schutzhallen und Unterkünfte,

c)  Behelfsbauten,  die  der  Landesverteidigung,  dem 
Katastrophenschutz, der Unfallhilfe oder der Un-
terbringung Obdachloser dienen und nur vorüber-
gehend aufgestellt werden,

d)  Verkaufsstände und andere bauliche Anlagen auf 
Straßenfesten,  Volksfesten  und  Märkten,  ausge-
nommen Fliegende Bauten,

e)  Toilettenwagen,

f)  bauliche Anlagen, die für höchstens drei Monate 
auf genehmigten Messe- oder Ausstellungsgelän-
den  errichtet  werden,  ausgenommen  Fliegende 
Bauten;

11. sonstige bauliche Anlagen und Teile baulicher Anla-
gen

a)  private  Verkehrsanlagen,  einschließlich  Über-
brückungen und Untertunnelungen mit nicht mehr 
als 5 m lichte Weite oder Durchmesser,

b)  Stellplätze bis 50 m² Nutzfläche je Grundstück im 
Innenbereich,

c)  Fahrradabstellanlagen,

d)  Regale mit einer Höhe bis zu 7,50 m Oberkante 
Lagergut,

e)  selbständige  Aufschüttungen  und  Abgrabungen 
bis  2  m  Höhe  oder Tiefe,  im Außenbereich  nur, 
wenn die Aufschüttungen und Abgrabungen nicht 
mehr als 500 m² Fläche haben,

f)  Denkmale  und  Skulpturen  sowie  Grabsteine, 
Grabkreuze und Feldkreuze,

g)  Brunnenanlagen,

h)  Ausstellungs-, Abstell- und Lagerplätze im Innen-
bereich bis 100 m² Nutzfläche, 

i)  unbefestigte Lager- und Abstellplätze bis 500 m² 
Nutzfläche, die einem land- oder forstwirtschaft-
lichen Betrieb dienen; 

12. nicht aufgeführte Anlagen

a)  sonstige  untergeordnete  oder  unbedeutende  bau-
liche Anlagen,

b)  Anlagen  und  Einrichtungen,  die  mit  den  in  den 
Nummern 1 bis 11 aufgeführten Anlagen und Ein-
richtungen vergleichbar sind.
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